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1 Strukturelle Verankerung und Einbindung in die Profil- und  
Leitbildentwicklung 

1.1 Profil, Strukturen, Ressourcen 
Die Universität zu Köln (UzK) ist mit aktuell rund 50.000 Studierenden eine der größten Universitäten 
bundesweit. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben in Forschung und Lehre beschäftigt die UzK 610 Profes-
sor_innen, 4.957 Mitarbeiter_innen in der Wissenschaft und 5.891 Mitarbeiter_innen in Technik und 
Verwaltung. Ihre Forschungs- und Lehraktivitäten sind auf sechs Fakultäten verteilt: die Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaftliche Fakultät (WISO), die Rechtswissenschaftliche Fakultät (REWI), die Me-
dizinische Fakultät (MED), die Philosophische Fakultät (PHIL), die Mathematisch-Naturwissen-
schaftliche Fakultät (MNF) sowie die Humanwissenschaftliche Fakultät (HF). Ergänzt werden diese 
durch elf fakultätsübergreifende Forschungs- und Lehrzentren. Das Lehrangebot umfasst 335 Stu-
dienfächer. Ein flächendeckendes Netz von 36 Graduiertenschulen und das Albertus-Magnus-Nach-
wuchszentrum als zentrale Einheit bieten ein breites, strukturiertes Betreuungsangebot für Promo-
vierende und Early PostDocs. Im Jahr 2012 war die Universität zu Köln mit ihrem Zukunftskonzept 
sowie mit zwei Exzellenzclustern und zwei Graduiertenschulen in allen drei Linien der Exzellenzini-
tiative erfolgreich. Derzeit sind 15 Sonderforschungsbereiche und Transregios, 20 ERC-Grants so-
wie zwei Alexander von Humboldt-Professuren an der Universität zu Köln verortet.  

Profil „Chancengerechtigkeit“ 

Gleichstellung und Chancengerechtigkeit sind in der Grundordnung, im Zukunftskonzept zur Exzel-
lenzinitiative II, in den Zielvereinbarungen zwischen dem Rektorat und den Fakultäten sowie im Rah-
menplan „Gleichstellung der Geschlechter“ verankert. Das Leitbild „Vielfalt und Chancengerechtig-
keit“ der UzK (verabschiedet 2013) sowie die im Frühjahr 2018 mit der RWTH Aachen, der TH Köln, 
dem Forschungszentrum Jülich und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt vereinbarten 
gemeinsamen Leitlinien „Chancengerechtigkeit“ (s. Anhang I) bündeln die Kernziele der UzK im Be-
reich Chancengerechtigkeit:  

 Erhöhung von Diversität in der Führung von Wissenschaft und Verwaltung 
 Vereinbarkeit von Familie, Studium und Beruf  
 Chancengerechte Talentförderung auf allen Karrierestufen 
 Abbau von Diskriminierungen 
 Stärkung der Gender-, Queer- und Diversity-Studies in Lehre und Forschung.  

Diese Ziele werden aktuell durch die Entwicklung einer übergreifenden und intersektional ausgerich-
teten „Strategie Chancengerechtigkeit“ mit den Handlungsfeldern Geschlechtergerechtigkeit, Fami-
lienfreundlichkeit, Inklusion, Bildungsgerechtigkeit und Antidiskriminierung verknüpft. Ihre Umset-
zung wird durch die Verankerung von Instrumenten, Verantwortlichkeiten und Maßnahmen konkre-
tisiert (Verabschiedung voraussichtlich Ende 2018). In allen aktuellen hochschulstrategischen Ent-
wicklungen ist Chancengerechtigkeit ein hochrelevantes Handlungsfeld, so u.a. in den Anträgen zur 
Exzellenzstrategie sowie im Hochschulentwicklungsplan. 

Strukturelle Verankerung 

Gleichstellung, Familienfreundlichkeit und Diversität liegen in der Verantwortung der Hochschullei-
tung. Dies wurde durch die Einrichtung eines eigenen Prorektorates für Gleichstellung und Diversität 
2015 und die Einrichtung von Prodekanaten in der MED, PHIL und MNF eindrücklich bekräftigt. Die 
Abbildung 1 verdeutlicht das Zusammenspiel der verschiedenen Ebenen und Akteur_innen an der 
UzK. 
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Abbildung 1: Governance im Bereich Gleichstellung an der UzK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Verankerung auf Hochschulleitungs-, Verwaltungs- und Fakultätsebene ist bereits weit fortge-
schritten und die relevanten Strukturen sind verstetigt (s. Tabelle 1). Starke Netzwerke festigen eine 
koordinierte und standardisierte Umsetzung von Chancengerechtigkeit im Sinne der zentral verein-
barten Ziele (z.B. Kleines Gender-Netzwerk mit den Leitungen aller Einrichtungen, Netzwerk dezent-
rale Gleichstellungsbeauftragte, hochschulinternes Netzwerk „Gender in Forschungsverbünden“). 
Die flächendeckende Einrichtung von Prodekanaten für Gleichstellung und Diversität wird für eine 
weitere Umsetzung der Gleichstellungsziele bis Ende 2018 für alle Fakultäten angestrebt.  

Ressourcen 
Die Ressourcen für alle Gleichstellungsstrukturen, -maßnahmen und -projekte an der UzK belaufen 
sich aktuell auf rund 3,7 Mio. € jährlich (rund 0,5% des Gesamthaushaltes inkl. MED); darin enthalten 
ist Personal im Umfang von 22,9 Vollzeitäquivalenten. 

Tabelle 1: Ressourcen Gleichstellung UzK 2018 
Verstetigte Strukturen für den Bereich Gleichstellung Personal- und Sachmittel  € 

/ Jahr (Stand 1.4.2018) 
Personal VzÄ 

(Stand 1.4.2018) 
Prorektorat Gleichstellung und Diversität  
inkl. Referat Gender & Diversity Management 

237.900 € 3,25 VzÄ 

Zentrale Gleichstellungsbeauftragte 209.000 € 2,75 VzÄ 
CFS - Dual Career & Family Support 196.700 € 2,75 VzÄ 
GeStiK - Zentrum für Gender Studies in Köln 109.500 € 1,5 VzÄ 
Personalentwicklung Wissenschaft (Bereich Gleichstellung) 152.000 € 1,5 VzÄ 
Fonds zur Förderung des gesetzlichen Gleichstellungsauftrags 50.000 € - 
Befristete Maßnahmen / Programme der UzK 
im Bereich Gleichstellung 

Personal- und Sachmittel € 
/ Jahr (Stand 1.4.2018) 

Personal VzÄ
(Stand 1.4.2018) 

Zielvereinbarungen mit den Fakultäten im Bereich Gender 490.000 € - 
Maßnahmen PP II: Stellenpool, IFS-Mentoring, PostDoc-För-
derung, Gender-Gastdozentur, Lehrauftragspool 

384.000 € 3,25 VzÄ 

Zukunftskonzept (ZUK): Wiedereinstiegsstellen, Backup Be-
treuung, GenderMentoring-Agentur, Ziel- und Leistungsverein-
barungen 

1.000.000 € 3,9 VzÄ 

Weitere zentrale Gleichstellungsprojekte (Hochschulpakt, Qua-
litätsverbesserungsmittel etc.)  

285.200 € 3,0 VzÄ 

Gendermaßnahmen der DFG-Forschungsverbünde und Exzel-
lenzcluster 

614.500 € 1,0 VzÄ 

Gesamt 3.728.800 € 22,9 VzÄ
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1.2 Qualitätsmanagement  
Der Ausgangspunkt für die zielgerichtete Gleichstellungspolitik der UzK ist ein systematisches Gen-
der-Controlling (Steuerung, Monitoring, Evaluation), das in enger Kooperation zwischen dem Referat 
Gender & Diversity Management, der Zentralen Gleichstellungsbeauftragten sowie den Abteilungen 
„Evaluation“ und „Strategisches Controlling und Informationsmanagement“ (Dezernat „Hochschul-
entwicklung und Akademische Angelegenheiten“) erfolgt.  

Die Umsetzung der Vorgaben im Bereich Gleichstellung seitens der DFG (Forschungsorientierte 
Gleichstellungsstandards) und des Landes NRW (Landesgleichstellungsgesetz, Hochschulgesetz) 
sowie der UzK-eigenen Zielsetzungen wird durch die seit 2012 etablierten internen Ziel- und Leis-
tungsvereinbarungen im Bereich Gender zwischen dem Rektorat und den Fakultäten (interne ZLV) 
sowie durch die Gleichstellungspläne der Verwaltung, der Zentralen Einrichtungen und der Fakultä-
ten gesteuert. Die internen ZLV werden für einen Zeitraum von zwei Jahren abgeschlossen und 
umfassen aktuell Ziele zu Stellenbesetzungsquoten bei Professuren, Nachwuchsförderung, Entlas-
tung der dezentralen Gleichstellungsbeauftragten, Unterstützung des Masterstudiengangs Gender 
& Queer Studies sowie zu fakultätsspezifischen Projekten (wie bspw. ein Maßnahmenkatalog zur 
Gewinnung von Studentinnen in den MINT-Fächern). Die Erreichung der Ziele wird finanziell hono-
riert. In den kommenden zwei Jahren sollen die internen ZLV sowie die Gleichstellungspläne zu 
„Entwicklungsplänen Gleichstellung und Diversität“ zusammengefügt und ausgebaut werden. 

Ein gendersensibles Daten-Monitoring ist integraler Bestandteil der Controlling-Prozesse; es wird 
durch die Abteilung „Strategisches Controlling und Informationsmanagement“ in enger Zusammen-
arbeit mit dem Referat Gender & Diversity Management umgesetzt. Seit 2013 werden auf der Basis 
dieser Daten Zielquoten für Frauenanteile auf allen wissenschaftlichen Qualifikationsstufen und für 
die Besetzung von Professuren festgelegt, die sich am Kaskadenmodell und den Vorgaben in § 37a 
des Hochschulgesetzes NRW orientieren. Seit 2014 werden gleichstellungsbezogene Daten in ei-
nem jährlichen Gender Datenreport der Hochschulöffentlichkeit vorgelegt (s. Anhang II).  

Die Evaluation von Institutionen und Maßnahmen wird von der Abteilung „Evaluationen“ gesteuert. 
Einzelmaßnahmen im Bereich Gleichstellung wie Mentoring-Programme, Trainingsangebote, Sti-
pendien- und Stellenprogramme werden durch spezifische Qualitätssicherungsinstrumente begleitet 
(wie bspw. Teilnehmendenbefragungen und Zwischenevaluationen).  

Gleichstellungsrelevante Kriterien im Bereich Studium und Lehre sind in die internen Vorgaben des 
fakultätsübergreifenden Modells zur Qualitätssicherung („Modellakkreditierung“) integriert. So ent-
halten Rahmenprüfungsordnungen bspw. Nachteilsausgleiche für Studierende mit Kind und  
(Re-)Akkreditierungsleitfäden von Studiengängen umfassen Checklisten zur Berücksichtigung von 
Chancengleichheit bei Zulassungen etc. Diese Standards werden auch im Falle der Systemakkre-
ditierung Gültigkeit behalten. 

Darüber hinaus werden im Bereich Forschung Antragsteller_innen für Drittmittelprojekte und Lei-
ter_innen bereits bewilligter Forschungsprojekte durch das Referat Gender & Diversity Management 
und die Abteilung „Großprojekte und Exzellenzinitiative“ (Dezernat für Forschungsmanagement) be-
raten. Hierbei werden Textbausteine zu universitätsweiten Maßnahmen und Strukturen zur Verfü-
gung gestellt und die Entwicklung von Gleichstellungsmaßnahmen begleitet. Darüber hinaus werden 
die Antragsteller_innen bei der Ressourcenplanung und -verwendung unterstützt.  

Erfolgreiche externe Begutachtungen dokumentieren die hohe Qualität im Bereich Gleichstellung an 
der UzK (z.B. Professorinnenprogramme I und II). Für ihre Maßnahmen zu Geschlechtergerechtig-
keit und Familienfreundlichkeit wurde die UzK mit dem Total E-Quality-Prädikat ausgezeichnet 
(2004, 2007, 2014; Wiederholungsantrag für 2018). Der Beitritt in den Best-Practice-Club „Familie 
in der Hochschule“ und die Unterzeichnung der entsprechenden Charta erfordern eine regelmäßige 
Berichterstattung zur Umsetzung der geforderten Ziele. Aktuell durchläuft die UzK zudem das Audit 
„Vielfalt gestalten“ des Stifterverbandes (Kohorte: 2017/2018). 
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2 Entwicklungen an der UzK seit 2008  

2.1 SWOT Analyse 

Die UzK kann im Landes- und Bundesvergleich insgesamt hohe Frauenanteile in fast allen Qualifi-
kationsstufen vorweisen (s. Abbildung 2). Sie liegt im „Gender Report 2016“ des Netzwerks Frauen- 
und Geschlechterforschung NRW erneut auf dem ersten Platz. Im "Hochschulranking nach Gleich-
stellungsaspekten 2017" des Center of Excellence Women and Science (CEWS) gehört sie zu den 
besten drei von zehn Universitäten in NRW und befindet sich bundesweit unter den besten 19 von 
64 Universitäten. 

Abbildung 2: Frauenanteile in wissenschaftlichen Qualifikationsstufen UzK 2008/2016 und Bund 2016 

 

Die im PP I und PP II gesetzten Ziele im Umfang von 54 Einzelmaßnahmen in den Bereichen „För-
derung von Studentinnen und Nachwuchswissenschaftlerinnen", „Erhöhung des Frauenanteils auf 
Professuren", „Familienfreundlichkeit" und „Chancengerechte Hochschulkultur" wurden umgesetzt 
und zum Teil verstetigt. Verblieben sind folgende Maßnahmen:  

 Die Honorierung für die Gewinnung von Nachwuchswissenschaftlerinnen ist nun in Antrags-
stellungen für große Drittmittelvorhaben integriert.  

 Die Datenerhebung zu sexualisierter Diskriminierung erfolgt dezentral in den Beratungsein-
heiten und soll nun ab dem nächsten Jahr zentral erfolgen.  

 Das Ziel der vorrangigen Einschreibung von Studierenden mit Kind(ern) wird fortgeschrie-
ben, da sich eine Umsetzung im Campus-Managementsystem bislang noch nicht realisieren 
ließ. 

Für die Ausgestaltung des Gleichstellungszukunftskonzepts “zukunft-gleichstellung@uzk” wurden 
Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken in der Umsetzung von Gleichstellung an der UzK im 
Vergleich zu den Gleichstellungskonzepten im PP I und PP II analysiert (s. zusammenfassend Ta-
belle 2). Dies erfolgte insbesondere in Bezug auf die Karriere- und Personalentwicklung von Nach-
wuchswissenschaftlerinnen, den Anteil von Frauen in wissenschaftlichen Spitzenpositionen, die Re-
präsentanz von Frauen in Gremien und die Gewinnung von Studentinnen in Fächern mit deutlicher 
Unterrepräsentanz. Daraus abgeleitet ergeben sich für die UzK folgende zentrale- Ziele:  
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 Steigerung der Neuberufungen von Frauen auf W2- und W3-Professuren, vor allem in der 
MED, in der WISO sowie in der REWI über den Bundesdurchschnitt; 

 Weitere Verringerung des „drop out“ nach der Promotion; 
 Fortführung der Maßnahmen zur Gewinnung von Studentinnen in der Physik und den  

Geowissenschaften. 

Tabelle 2: SWOT Analyse Gleichstellung UzK 

Strengths Weaknesses 
 Frauenanteil bei W1-Professuren 
 Frauenanteil bei Promotionen  
 Frauenanteil bei Studierenden 
 Frauenanteil in Rektorat, Senat, Hochschulrat 
 Flächendeckende Personalentwicklungsstrategie 

mit Gleichstellungsaspekten 
 Interne ZLV mit den Fakultäten 
 Qualifizierte Stellenbesetzungsquoten nach 

Kaskadenmodell 
 Vorgaben zu Berufungsverfahren 
 Familienfreundlichkeit  
 Individualförderung von Wissenschaftlerinnen 

 Frauenanteil auf W2- und W3-Professuren 
(insb. in REWI, WISO, MED) 

 Frauenanteil Habilitationen 
 Frauenanteil in den Dekanaten 
 Zahl der Regelbetreuungsplätze in der Kita 
 PostDoc-Anteil Frauen in der MED 

Opportunities Threats 
 Quotierung Frauenanteil W2- und W3-Professuren 

im WISNA-Programm 
 Gender-Maßnahmen im Antrag zur Exzellenz-Uni-

versität 
 Weitere Einrichtung von Prodekanaten zu Gender 

und Diversität 
 Mit der MED abgestimmter Aktionsplan zur Erhö-

hung von Frauenanteilen 

 Wegfall von Drittmitteln 

2.2 Erhöhung des Frauenanteils bei den Professuren 

Der Anteil von Frauen an Professuren (W1-W3) konnte seit 2008 erheblich gesteigert werden und 
lag 2016 mit 28% zwei Prozentpunkte über dem Bundesdurchschnitt. Es zeigt sich jedoch ein deut-
liches Gefälle zwischen den Besoldungsgruppen W1 (56%), C3/W2 (30%) und C4/W3 (21%) (s. 
Anhang III). Zudem variieren die Anteile von Frauen auf Professuren in den Fakultäten stark. Abbil-
dung 3 zeigt, dass der Frauenanteil bei Juniorprofessuren in fast allen Fakultäten besonders hoch 
ist. Insgesamt lag er an der UzK bei 56%, mit Ausnahme der MED, die auf W1-Professuren verzich-
tet.  
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Abbildung 3: Frauenanteile in wissenschaftlichen Qualifikationsstufen in den Fakultäten UzK 2016  

*Habilitationen sind aufgrund statistisch nicht aussagekräftiger Zahlen in dieser Grafik nicht aufgeführt (s. dazu Tabelle 5) 

Bei den W2- und W3-Professuren zeichnet sich ein differenzierteres Bild (s. Abbildung 3 und 4). Ein 
positiver Trend lässt sich in den MINT-Fächern erkennen: Von 2008 bis 2016 konnte die MNF ihren 
Frauenanteil (W2-W3) fast verdreifachen und liegt damit vier Prozentpunkte über dem Bundesdurch-
schnitt. Besonders beeindruckend ist die Steigerung bei den W3/C4-Professorinnen: hier wurde der 
Anteil sogar von vier Prozent auf 18% mehr als vervierfacht. Die Neuberufungsquote 2014-2016 von 
30% (W2-W3) Frauen bestätigt die Nachhaltigkeit dieser Entwicklung. 

Verbesserungsbedarf besteht sowohl in der stark mathematisch ausgerichteten WISO mit einem 
Frauenanteil von lediglich 16% auf W2/C3- und W3/C4-Professuren im Jahr 2016 (Bundesdurch-
schnitt: 27%) als auch der MED mit einem Anteil von 16% (Bundesdurchschnitt: 20%). Die REWI 
liegt mit 17% knapp unterhalb des Bundesdurchschnitts von 18%. Die UzK setzt sich hier ambitio-
niertere Ziele. 

Abbildung 4: Frauenanteile W2- und W3-Professuren UzK/Bund 2008 und 2016  
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Instrumente und Maßnahmen 

Als erfolgreiches Instrument zur Steigerung des Frauenanteils bei den Professuren erwiesen sich 
die qualifizierten Stellenbesetzungsquoten gemäß § 37a „Berufungsquote“ im Hochschulgesetz 
NRW auf Basis des Kaskadenmodells. Sie sind in die internen ZLV integriert. In den Jahren 2014-
2015 (aktuelle ZLV noch laufend) wurden die internen ZLV insgesamt zu etwa 80% erfüllt. Die Neu-
berufungsquote 2014-2016 konnte dennoch auf 35% Professorinnen gesteigert werden. Um diese 
Tendenz weiter zu stärken, werden auch im Rahmen des „Bund-Länder-Programms zur Förderung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses“ (WISNA) entsprechende Quotierungen eingeführt. 

Die UzK hat zudem engmaschige und gut etablierte Verfahrensstandards bei Berufungsverfahren 
von der Wiederzuweisung bis zur Ruferteilung eingeführt (vgl. im Detail Kapitel 3.1.2). Von Bedeu-
tung sind hierbei auch die dezentralen Gleichstellungsbeauftragten, die mit jährlich rund 20.000 Euro 
pro Fakultät angemessen unterstützt und entlastet werden. Sie begleiten die einzelnen Verfahren 
und berichten an die zentrale Gleichstellungsbeauftragte. Einsprüche der Gleichstellungsbeauftrag-
ten zu Listenreihungen wurden in allen Fällen berücksichtigt. Die eigenständige Durchsetzung und 
Kontrolle aller Verfahrensstandards ist noch nicht in allen Fakultäten gleichmäßig gut etabliert und 
bedarf auch weiterhin besonderer Aufmerksamkeit. 

Als unverzichtbar für die Gewinnung von Professorinnen gilt die Unterstützung bei Familienaufgaben 
sowie die Dual Career- und Family Support-Beratung. Seit 2000 baut die UzK dieses Angebot stetig 
aus (vgl. Kapitel 4.1). Dies bleibt auch in Zukunft ein wichtiges Ziel, da das Angebot an Regelbetreu-
ungsplätzen bei weitem nicht die außerordentlich hohe Nachfrage deckt. 

2.3 Förderung des weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchses 

Während zwischen 2008 und 2016 der Anteil von Frauen bei den Promotionen um sieben Prozent-
punkte auf 53% im Jahr 2016 gesteigert werden konnte, lag der Anteil von Frauen bei den Habilita-
tionen mit 22% in 2016 sogar noch etwas niedriger als 2008 (23%) (s. Abbildung 2). Demgegenüber 
waren 56% der Juniorprofessuren und 32% der Nachwuchsgruppenleitungen im Jahr 2016 mit 
Frauen besetzt. Die Abbildung 2 zeigt, dass der hohe Frauenanteil an Promotionen im Bereich der 
PostDocs nicht gehalten werden kann. Bezogen auf den Karriereweg der Habilitation zeigt sich der 
„drop out“ in allen Fakultäten:  

 In der HF lag der Anteil von Frauen bei den Promotionen 2016 noch bei 72%, während er 
bei den Habilitationen nur noch 33% (Bund: 61%) betrug.  

 In der PHIL lag der Anteil von Frauen bei Promotionen bei 60%, dagegen wurde bei Habili-
tationen nur noch ein Anteil von 43% erzielt (Bund: 41%). 

 In der MNF standen 42% Frauen bei Promotionen 0% Habilitationen gegenüber (Bund: 24%).  
 Auch in den Fakultäten REWI (0%), WISO (0%) und MED (20%) liegen die Frauenanteile bei 

den Habilitationen deutlich unter dem jeweiligen Bundesdurchschnitt.  

Bis auf die MED stellen sich dem gegenüber in allen Fakultäten die Frauenanteile bei Juniorprofes-
suren und Nachwuchsgruppenleitungen deutlich besser dar (s. Tabelle 3):  

Tabelle 3: Frauenanteile in der PostDoc-Phase UzK 2016 
  WISO REWI MED PHIL MNF HF

ges. w% ges. w% ges. w% ges. w% ges. w% ges. w%

Nachwuchs- 
gruppenleiter_innen 

1 0% 0 0% 14 0% 28 54% 41 29% 3 33% 

Habilitand_innen 1 0% 1 0% 25 20% 7 43% 4 0% 3 33% 

Junior- 
professor_innen 

22 55% 5 60% 2 0% 18 72% 3 33% 8 50% 
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 So weist die PHIL bei den Juniorprofessuren einen Anteil von 72% Frauen aus, bei den 
Nachwuchsgruppenleitungen sind es 54%.  

 In der HF liegt der Anteil bei den Juniorprofessuren bei 50%, bei den Nachwuchsgruppenlei-
tungen bei 33%.  

 Auch die REWI und die WISO leisten mit 60% bzw. 55% bei den W1-Professuren einen 
überdurchschnittlichen Beitrag zur Ausbildung junger Wissenschaftlerinnen.  

 In der MNF lag der Anteil bei 33% Juniorprofessorinnen und 29% Nachwuchsgruppenleite-
rinnen. 

 In der MED, die keine W1-Stellen einrichtet, liegt auch der Anteil von Nachwuchsgruppenlei-
terinnen bei 0%.  

Tabelle 4: Personalstruktur wissenschaftlicher Mittelbau UzK 2016 (Stand 01.12.2016) 
Wissenschaftliches Personal  
(ohne Professor_innen) 

Gesamt Frauen Frauen (%)

Insgesamt 4.957 2.586 52%
davon auf Dauer 823 331 40% 

davon auf Zeit 4.134 2.255 55% 
davon in Teilzeit 2.277 1.384 61% 

 

Aus Kenndaten zum wissenschaftlichen Personal in Tabelle 4 lässt sich ableiten: Die Benachteili-
gung von Frauen in Bezug auf Befristung an der UzK ist eher gering (55%), die höhere Teilzeitquote 
(61%) ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass sich junge Wissenschaftlerinnen öfter bewusst für 
mehr Familienzeit entscheiden. In Bezug auf die Befristungen hat die UzK bereits mit der Umsetzung 
eines Dauerstellenkonzepts für alle Bereiche der Universität reagiert.  

 

Instrumente und Maßnahmen 

Die UzK setzt auf die Gleichwertigkeit der Qualifikationswege in der PostDoc-Phase (Habilitationen, 
Nachwuchsgruppenleitungen, Juniorprofessuren), die je nach Fachkultur unterschiedliche Relevanz 
besitzen (s. Tabelle 3).  

In den vergangenen Jahren wurden an der UzK verstärkt W1-Professuren eingerichtet, die den tra-
ditionellen Weg der Habilitation ergänzen bzw. ersetzen und die Planbarkeit und Transparenz der 
wissenschaftlichen Karriere deutlich erhöhen. Zudem garantiert die 2015 verabschiedete und 2018 
aktualisierte Ordnung zur Qualitätssicherung in Tenure Track-Verfahren (s. Anhang IV) objektive 
Kriterien für die Auswahl und Beurteilung der Bewerber_innen. Dieser inzwischen sehr gut etablierte 
und strukturierte Qualifikationsweg bestärkt Frauen auf Nachwuchsebene an der UzK, wie ihr W1-
Anteil und die hervorragenden Übergangsquoten exemplarisch an der REWI und der WISO zeigen: 
Bislang wurden hier alle Juniorprofessuren ohne Tenure Track nahtlos auf W2- und W3-Professuren 
an der UzK oder außerhalb berufen. 

Eine weitere Stärke der UzK liegt in ihren inzwischen flächendeckenden, qualitätsgesicherten und 
weitgehend verstetigten Angeboten zur individuellen Nachwuchsförderung (vgl. Kapitel 3.1.3) und 
zur Familienförderung (vgl. Kapitel 4.1). 

Diese Maßnahmen finden bei den Nachwuchswissenschaftlerinnen großen Anklang, zeigen aber 
noch keine befriedigenden Auswirkungen auf den Frauenanteil in der MED, in der WISO und in der 
REWI. Da hier die Karriereoptionen für Frauen jenseits der Universität sehr gut sind, müssen vor 
allem die Attraktivität des Karriereweges Professur sowie planbare akademische Karrierewege ne-
ben der Professur gestärkt werden, bspw. durch stärkere Vernetzung und Mobilität, durch die Sicht-
barkeit von Role Models sowie durch die Sensibilisierung der Professor_innen als Gatekeeper.  
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2.4 Gewinnung von Studentinnen in Fächern mit Unterrepräsentanz 

Mit einem Gesamtanteil an Studentinnen von 60% im Studienjahr 2016 konnte sich die UzK nicht 
nur gegenüber den Vorjahren steigern, sie liegt damit auch rund 12 Prozentpunkte über dem Bun-
desdurchschnitt (s. Abbildung 2). Auch bei den Absolventinnen übertrifft die UzK im Prüfungsjahr 
2016 mit 63% den Bundesdurchschnitt um mehr als 10 Prozentpunkte. Diese Zahlen sind aber auch 
darauf zurückzuführen, dass die UzK bundesweit einer der größten Standorte in der Lehramtsaus-
bildung ist, die immer noch überproportional von Frauen nachgefragt wird, während sie keine inge-
nieurwissenschaftlichen Studiengänge anbietet, die überdurchschnittlich häufig von Männern ge-
wählt werden.  

Blickt man in die einzelnen Fakultäten, so zeigen sich die variierenden Studentinnenzahlen auf ge-
nerell sehr gutem Niveau (s. Abbildung 3): Während im Wintersemester 2016 der Anteil an Studen-
tinnen in der HF mit 84%, in der PHIL mit 65%, in der MED mit 63% und in der REWI mit 58% 
überdurchschnittlich hoch war, lag er an der WISO mit 46% und in der MNF mit 45% leicht unter der 
50%-Marke. Die Frage der Erhöhung des Frauenanteils bei Studierenden, stellt sich an der UzK 
ausschließlich bei der Analyse einzelner MINT-Fächer (s. Anhang III): Während die Biologie ihren 
Anteil an Studienanfängerinnen zwischen 2012 und 2016 von 61% auf 67% noch einmal steigern 
konnte, sank dieser in der Physik von 42% auf 35% und in den Geowissenschaften von 52% auf 
40%. Andererseits zeigen beispielsweise die deutlich gestiegenen Absolventinnenzahlen in der Phy-
sik (ohne Lehramt) von 17% in 2012 auf 29%, dass Studentinnen hier gute Lernbedingungen vorfin-
den.  

Instrumente und Maßnahmen 

Insgesamt bietet die UzK Studentinnen attraktive Studienangebote und -bedingungen. Die Sensibi-
lität für die Bedeutung des Frauenanteils unter den Studierenden ist in der MNF inzwischen deutlich 
gewachsen.  Mit der Steigerung der Absolventinnenzahlen in der Physik durch die Entwicklung eines 
10-Punkte-Plans konnte ein zentrales Ziel aus dem PP II realisiert werden. Allerdings greifen bisher 
nicht alle Maßnahmen (z.B. SchülerInnenlabore, KinderUni) zufriedenstellend; besonders in der 
Physik und den Geowissenschaften strebt die MNF eine stärkere „aktive Rekrutierung“ von Schüle-
rinnen und eine entsprechende Weiterentwicklung des „Cornelia-Harte-Mentoring MINT“ an. 

2.5 Frauen in den Selbstverwaltungsgremien 

Die erhöhte Zahl an Professorinnen und die landesrechtlichen Vorgaben (§ 11c Hochschulgesetz 
NRW und § 12 Landesgleichstellungsgesetz NRW) wirken sich deutlich auf die Besetzung der uni-
versitären Gremien aus. Bestand das Rektorat 2008 noch zu 100% aus Männern, lag der Frauen-
anteil 2016 bei 43%. Auch im Senat stieg der Frauenanteil zwischen 2008 und 2016 von 8% auf 
50%, im Hochschulrat von 20% auf 60%. Der Anteil der Dekaninnen lag 2016 bei 0%. Auch im 
Bereich der Prodekanate muss in Zukunft verstärkt auf die geschlechterparitätische Besetzung ge-
achtet werden. 

Abbildung 5: Geschlechterverteilung in den Gremien und Organen UzK 2016
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3 Personalentwicklung und -gewinnung 

3.1 Akademische Karriere unter Gleichstellungsaspekten an der UzK 

Als forschungsorientierte Volluniversität ist es für die UzK von zentraler Bedeutung exzellentes wis-
senschaftliches Personal auf allen Ebenen zu gewinnen und zu halten. Sie betreibt und fördert daher 
eine aktive, innovative Personalstrategie, mit dem Ziel sich als attraktive Arbeitergeberin im interna-
tionalen Wettbewerb erfolgreich zu positionieren und ihren Beschäftigten hervorragende Arbeits- 
und Lebensbedingungen zu gewähren. In den letzten zehn Jahren hat die UzK deshalb tiefgreifende 
Reformen ihrer Personalstruktur, -entwicklung und -förderung umgesetzt. Das Rektorat begreift die 
Förderung seines Personals als strategisches Handlungsfeld höchster Priorität und hat dies mit der 
Einrichtung des Prorektorats für wissenschaftliches Personal und Nachwuchs 2015 bekräftigt. 

Die UzK fördert die Partizipation ihrer Mitarbeiter_innen und entwickelt die Beschäftigungsbedingun-
gen sowie Karriereperspektiven für sie und mit ihnen kontinuierlich weiter. Dabei geht sie über die 
gesetzlich geforderten Standards hinaus, etwa mit dem etablierten Junior Faculty Club (seit 2014), 
den Fakultäts-Tenure-Kommissionen, der Rektorats-Tenure-Kommission, der Kommission für die 
Belange der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Kommission für die Belange 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung. 

Wesentliche Bestandteile der Personalstrategie bilden die Steigerung des Frauenanteils auf (wis-
senschaftlichen) Leitungspositionen und die Etablierung attraktiver, planbarer und transparenter 
Karriereperspektiven für Nachwuchswissenschaftler_innen. Basis für alle hieraus abgeleiteten Maß-
nahmen sind die in Kapitel 1 dargestellten Rahmenbedingungen und ein konsequentes Qualitäts-
management.  

3.1.1 Akademische Personalstrategie 

Die UzK betrachtet Chancengerechtigkeit als wichtige Querschnittsaufgabe ihrer gesamten Perso-
nalstrategie. Die Entwicklung und Unterstützung ihres akademischen Personals mit Blick auf fachli-
che und überfachliche Kompetenzen sowie Karrierewege in der Wissenschaft (inner- und außerhalb 
der UzK) und im außeruniversitären Arbeitsmarkt sind selbstverständliche und originäre Führungs-
aufgaben jedes und jeder einzelnen Vorgesetzten. Chancengerechtigkeit und Führungsverantwor-
tung schlagen sich in allen Personalstrategien nieder und sind durch entsprechende Maßnahmen 
flankiert (bspw. Beratungen, Weiterbildungsmaßnahmen zur Sensibilisierung und Kompetenzent-
wicklung von Führungskräften, Workshops, Coaching-, Mentoring- und Förderprogrammen). Dieses 
Angebot wird seit 2013 in der Personalentwicklung Wissenschaft (PE Wiss) als Abteilung des Per-
sonaldezernats umgesetzt und weiterentwickelt. Das seit 2013 etablierte Albertus Magnus Gradu-
iertenzentrum wurde zum Albertus Magnus Nachwuchszentrum weiterentwickelt. Das Zentrum bün-
delt und vernetzt alle Maßnahmen zur Personalentwicklung für Promovierende und Early PostDocs. 

Die UzK legt großen Wert darauf, ihren Beschäftigten faire und transparente Beschäftigungsbedin-
gungen zu bieten. Dies kommt nachweislich Frauen zugute, die von formalisierten Auswahlprozes-
sen und transparenten und planbaren Karriereperspektiven besonders profitieren1. Die UzK hat da-
her im letzten Jahr „Strategische Leitlinien zur akademischen Personalentwicklung“ (s. Anhang V) 
sowie „Strategische Leitlinien zu Karrierewegen für den wissenschaftlichen Nachwuchs in der Post-
Doc-Phase“ (s. Anhang VI) entwickelt. Beide Konzepte wurden im April 2017 vom Senat beschlos-
sen und bildeten die Basis für die erfolgreiche Teilnahme am Bund-Länder-Programm zur Förderung 

                                                 
 

 
1 Vgl. Wissenschaftsrat (2007): Empfehlungen zur Chancengleichheit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, 
Berlin, DRS 8036-07, B.I., S. 23ff 
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des wissenschaftlichen Nachwuchses (WISNA, 2017) mit 27 eingeworbenen Tenure Track-Profes-
suren.  

Die UzK setzte darüber hinaus bereits folgende Maßnahmen um: 

 2016 wurde der „Vertrag über gute Beschäftigungsbedingungen NRW“ unterzeichnet, der in 
vielen Belangen über das in 2016 novellierte Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) 
hinausgeht. Vertragslaufzeiten für Doktorand_innen betragen in der Regel „2+1 Jahre“, für 
Postdoktorand_innen „3+3 Jahre“. Sie sind durch eine Dienstvereinbarung mit der Zusiche-
rung einer Mindestvertragslaufzeit von einem Jahr bei wissenschaftlichen Verträgen unter-
mauert. 

 Die UzK verpflichtet sich selbst zur vorrangigen Befristung nach § 2 Abs. 1 WissZeitVG (Fa-
milienkomponente) sowie zur Gewährung der gesetzlich optionalen Verlängerungsjahre 
während Qualifizierungsphasen nach § 122 Abs. 3 S. 2 und 3 LBG NRW bei Geburt oder 
Adoption von Kindern. 

 Die Stipendienrichtlinie der UzK (s. Anhang VII) garantiert Doktorandinnen bezahlte Mutter-
schutzzeiten sowie für Eltern eine kostenneutrale Unterbrechung oder eine Teilzeitoption. 

 In den letzten Jahren wurden die Beschäftigungsbedingungen weiterentwickelt und verbes-
sert und maßgeschneiderte und gut ausgestattete interne Förderprogramme für den wissen-
schaftlichen Nachwuchs implementiert (vgl. Kapitel 3.1.3). 

3.1.2 Berufungsmanagement 

Die UzK hat ihr Berufungsmanagement in den letzten zehn Jahren unter Nutzung der Freiräume, 
die aus der W-Besoldung und der weitgehenden Autonomie der Hochschulen in NRW resultieren, 
umfassend auch in Bezug auf Chancengerechtigkeit reformiert. Die Berufungsverfahren an der UzK 
werden durch die 2014 geschaffene Stabsstelle Berufungen begleitet und organisiert, die alle am 
Verfahren beteiligten Einrichtungen unterstützt. Berufungsbeauftragte des Rektorates begleiten die 
Verfahren im Hinblick auf die Einhaltung der Vorgaben. Vakante Stellen werden international aus-
geschrieben. Die Einholung zusätzlicher Gutachten durch das Rektorat erfolgt im Bedarfsfall (z.B. 
bei gleicher Eignung gemäß § 7 LGG NRW) durch die 2013 geschaffene und seit 2016 im Dezernat 
Hochschulentwicklung und akademische Angelegenheiten verstetigte Abteilung „Evaluationen“. 

Das Berufungsverfahren ist in einer Berufungsordnung geregelt, detailliert im Best-Practice-Modell 
für Berufungsverfahren beschrieben und wird kontinuierlich weiterentwickelt. So wurden jüngst die 
Vorgaben zur Chancengerechtigkeit im Zuge der Überarbeitung der Berufungsordnung weiter aus-
gebaut: Befangenheiten werden über eine eigene Richtlinie adressiert, externe Gutachten müssen 
von Frauen wie Männern erstellt werden und die Listenabstimmung findet in geheimer Abstimmung 
statt (Verabschiedung der neuen Berufungsordnung voraussichtlich Mai 2018). Dies sichert eine 
hohe Objektivität in der Auswahl und Beurteilung. Hauptkriterium bei Berufungen ist wissenschaftli-
che Exzellenz. Die hohen Standards bei den Berufungsverfahren an der UzK wurden 2014 und 2017 
durch die Verleihung des Gütesiegels für faire und transparente Berufungsverhandlungen des Deut-
schen Hochschulverbandes bestätigt.  

Die UzK verfolgt eine aktive Rekrutierungsstrategie insbesondere auch mit Blick auf die Erhöhung 
des Anteils von Professorinnen in Fächern, in denen sie besonders (< 30%) unterrepräsentiert sind. 
Zudem wurde an der UzK bereits 2014, und damit deutlich vor der Implementierung der „Berufungs-
quote“ in § 37a HG NRW in 2016, mit den Fakultäten flächendeckend eine qualifizierte, fakultäts- 
und z.T. fachspezifische Berufungsquote auf Basis des Kaskadenmodells vereinbart. 

Die UzK hat darüber hinaus weitere Strukturen, Prozesse und Maßnahmen zur Erhöhung der Chan-
cen auf erfolgreiche Berufungen von Frauen getroffen: 
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Tabelle 5: Weitere Maßnahmen chancengerechtes Berufungsmanagement an der UzK 
Maßnahmen Status

Dezentrale Gleichstellungsbeauftragte in allen Berufungskommissionen mit Entlastung von durchschnitt-
lich 20.000 Euro p.a. für diese Aufgabe 

√ 

Prüfung von Vorgaben zu Chancengerechtigkeit in der Rektoratssitzung in (Wieder-)Zuweisungsanträ-
gen und im weiteren Kommissionsverlauf durch Gleichstellungsbeauftragte, Prorektorin, Stabsstelle Be-
rufungen und Abteilung für Gremien und sonstige akademische Angelegenheiten 

√ 

Umsetzung der Vorgaben gem. HG und LGG NRW zur geschlechtergerechten Besetzung von Beru-
fungskommissionen 

√ 

Stellenpool für neuberufene Professorinnen (zusätzliche Ausstattung) befristet 
Schulungsangebot „Qualitätssicherung in Berufungsverfahren“  √ 
Job-Sharing und Teilzeitoptionen für ProfessorInnen √ 
Gewährung der optionalen Verlängerungsjahre nach § 122 Abs. 3 S. 2, 3 LBG NRW √ 

√ = konsolidiert 

3.1.3 Individualförderung von Nachwuchswissenschaftlerinnen und Professorinnen 

Die UzK hat ein umfangreiches und verstetigtes Portfolio zur spezifischen Förderung von (Nach-
wuchs-)Wissenschaftlerinnen und Frauen in Leitungsfunktionen in der PE Wiss verankert. Es wird 
durch befristete Maßnahmen aus eingeworbenen Mitteln des Prorektorats, der Gleichstellungsbe-
auftragten und des Dual Career & Family Support ergänzt. Darüber hinaus nehmen auch die Fakul-
täten ihre Verantwortung für die Verbesserung der Chancengerechtigkeit durch fachspezifische An-
gebote und Maßnahmen wahr. Alle Maßnahmen sind detailliert in Tabelle 6 aufgeführt, unterliegen 
dem in Kapitel 1 dargestellten, regelmäßigen Qualitätsmanagement und werden kontinuierlich an 
sich wandelnde Erfordernisse und Bedingungen angepasst. Dass diese Maßnahmen erfolgreich, 
aber auch künftig notwendig und ausbaufähig sind, zeigt der sich an der UzK zwar stetig verrin-
gernde, jedoch weiterhin bestehende „drop out“ von Frauen in den einzelnen Qualifikationsstufen 
(vgl. Kapitel 2). 

Die UzK vergibt in ihrer internen Fördersystematik im Bereich Gleichstellung ausschließlich Stellen 
statt Stipendien. Die geförderten Personen sind somit über ein sozialversicherungspflichtiges Be-
schäftigungsverhältnis abgesichert.  

Tabelle 6: Weitere Maßnahmen Individualförderung Wissenschaftlerinnen an der UzK 
Maßnahme Status

Gender Mentoring-Agentur zur Förderung besonders begabter Doktorandinnen und Studentinnen √ 
Cornelia Harte Mentoring (CHM) 
- CHM 2001: Förderung von Studentinnen und Promovendinnen mit außeruniversitärem Berufsziel 
- CHM PRO: Förderung von Promovendinnen, Habilitandinnen und Nachwuchsgruppenleiterinnen mit 

Berufsziel Wissenschaft & Forschung 
- CHM MINT: Förderung von Studentinnen und Promovendinnen der MNF 

√ 

Female Career Center (FCC) - Individuelle Karriereplanung für Studium und Beruf  √ 
Schulungen zur Verbesserung der Chancengerechtigkeit (bspw. „Fokus Vereinbarkeit Familie, Pflege, 
Beruf“ oder „Professionelle Personalauswahl“) 

√ 

Managementprogramm für Professorinnen und weibliche Führungskräfte √ 
IFS-Mentoring für internationale Nachwuchswissenschaftlerinnen befristet 
Überbrückungsstellen für Nachwuchswissenschaftlerinnen befristet 
Wiedereinstiegsstellen für Nachwuchswissenschaftlerinnen befristet 
NetEx-Programm zur Förderung der internationalen Vernetzung und Steigerung der Karrierechancen von 
Postdoktorandinnen und Juniorprofessorinnen 

befristet 

Kids&ElderCare: Finanzielle Entlastung von Postdoktorandinnen und Juniorprofessorinnen mit Betreu-
ungs- oder Pflegeverpflichtungen 

befristet 

Career Family Coaching Programm zur Vereinbarkeit von Wissenschaft und Elternschaft befristet 
Stiftung „Frauen und Hochschulkarriere“: Förderung exzellenter Nachwuchswissenschaftlerinnen √ 
Gusyk-Stellen in der MED für Habilitandinnen (Freistellung von Bereitschafts- und Nachtdiensten) √ 
Vortragsreihe „Women in Science and Society“, MED befristet 
FemaleFaculty Club für Nachwuchswissenschaftlerinnen, MED befristet 
CEWIS - Center for Excellent Women in Science, MNF befristet 
MINT-Netzwerk für Nachwuchswissenschaftlerinnen, MNF befristet 

√ = konsolidiert 
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3.2 Gleichstellungsperspektiven in der akademischen Personalstruktur 

Um die in Kapitel 2.1 herausgestellten Schwächen und Chancen im Bereich der Personalentwick-
lung und -gewinnung zu adressieren, wird die UzK in den nächsten Jahren auf der Basis der in 
Kapitel 3.1 skizzierten Instrumente weitere innovative Rahmenvorgaben, Strukturen und Maßnah-
men für den Bereich Gleichstellung implementieren. 

3.2.1 Entwicklung und Ausbau von Steuerungsinstrumenten  

Die internen ZLV im Bereich Gender werden ab 2020 mit den dann neu zu verhandelnden Gleich-
stellungsplänen zu Entwicklungsplänen „Gleichstellung und Diversität“ zusammengeführt. Beste-
hende Steuerungsinstrumente werden so synchronisiert, dass die Analyse von Entwicklungen in 
einzelnen Bereichen erleichtert und die Ableitung neuer Zielstellungen verbessert wird.  

Zur stärkeren Bündelung und zur Reduzierung von Schnittstellen sollen alle Evaluationsprozesse im 
Bereich Gleichstellung mittels Qualitätsstandards noch stärker in der zentral verankerten Abteilung 
„Evaluationen“ zusammengeführt und gesteuert werden.  

In drei Fakultäten wurde bereits die Verantwortung für Gender- und Diversitätsfragen auf Leitungs-
ebene über die Einrichtung entsprechend ausgewiesener Prodekanate realisiert. Zur flächendecken-
den Verankerung werden weitere Prodekanate für Gleichstellung und Diversität in den Fakultäten 
HF, WISO und REWI eingerichtet. 

Zur Erhöhung der Attraktivität als Arbeitgeberin und zur Sicherung chancengerechter Arbeitsbedin-
gungen wird die UzK ermitteln, ob Unterschiede in der Besoldung und bei der Vergabe von (Leis-
tungs-)Zulagen bestehen (Ermittlung des Gender Pay Gaps). 

3.2.2 Ausbau verlässlicher Karriereoptionen 

Neben dem Qualifizierungsziel der Professur sowie der in NRW neu eingeführten Hochschuldozen-
tur möchte die UzK den akademischen Mittelbau als einen attraktiven Berufszweig für den wissen-
schaftlichen Nachwuchs weiter stärken sowie passgenaue und qualitätsgesicherte Karrierewege an-
bieten (s. Anhang VI). Dauerstellen im wissenschaftlichen Mittelbau sind nachweislich besonders für 
Frauen attraktiv, da sie verlässliche Karriereoptionen und eine bessere Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf bieten2. Die UzK hat sich im Rahmen des WISNA-Antrags verpflichtet, bezogen auf den 
Stichtag 31.12.2016, zusätzlich 100 auf Dauer besetzte Stellen einzurichten. 

Zur Sensibilisierung der wissenschaftlichen Führungskräfte für die eigene Rolle bei der Förderung 
von Frauen in ihrer wissenschaftlichen Karriere, werden Gender- und Diversitätsaspekte in das in 
der Entwicklung befindliche „Kompetenzmodell für wissenschaftliche Leitungskräfte“ integriert.  

Gemäß des 2016 in Kraft getretenen Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes in NRW wird der Über-
gang zur Tenure Track-Professur auch wissenschaftlichen Mitarbeiter_innen aus anderen Karriere-
wegen, z.B. Leitungen von unabhängigen Nachwuchsgruppen, ermöglicht. Auch soll die für Frauen 
nachweislich besonders attraktive Juniorprofessur in ihrem Gesamtvolumen ausgebaut und dabei 
die Möglichkeiten der Vergabe eines Tenure Tracks ausgeschöpft werden. Bei den anstehenden 
Tenure Track-Berufungen im WISNA wird daher eine Quote angestrebt, die dem Frauenanteil bei 
abgeschlossenen Promotionen in den jeweiligen Fakultäten entspricht. Liegt dieser Anteil höher als 

                                                 
 

 
2 vgl. Kloke, Katharina/ Blümel, Albrecht,/Krücken, Georg/ Netz, Nicolai (2011): Mehr Management, mehr Frauen? Das Berufsfeld admi-
nistratives Hochschulmanagement aus der Geschlechterperspektive. In: Blättel-Mink, Birgit/ Franzke, Astrid & Wolde, Anja (Hrsg.): Gleich-
stellung im Reformprozess der Hochschulen. Sulzbach/Taunus: Ulrike Helmer Verlag, S. 61-84, (S. 68ff) 
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50%, wird zur Wahrung der Chancengerechtigkeit aller die Quote auf 50% begrenzt. Fakultäten und 
Fachbereiche mit deutlicher Unterrepräsentanz bei den Professorinnen werden besonders bei die-
sen Tenure Track-Stellen zum Nachweis aktiver Rekrutierung verpflichtet. Zukünftig werden darüber 
hinaus finanzielle Anreize zur zusätzlichen Einstellung exzellenter Postdoktorandinnen gesetzt und 
Dual Career-Angebote für exzellente Postdoktorandinnen entwickelt.  

Gemeinsam mit dem Hildegardis-Verein3 werden maßgeschneiderte Angebote für Akademikerinnen 
mit Behinderung entwickelt und umgesetzt. 

Weiterhin sollen Habilitationsstellen speziell für Frauen eingerichtet sowie die Beantragung von Dritt-
mitteln für eine unabhängige Stelle (z.B. DFG oder EU) finanziell gefördert werden. Dem „drop out“ 
von Frauen nach der Promotion soll durch fakultätsspezifische Maßnahmen begegnet werden, so- 
dass künftig bspw. auch in der REWI und der WISO konkurrenzfähige Karriereangebote für Absol-
ventinnen gemacht werden können. 

Die MED ist aufgrund ihrer besonderen Vereinbarkeitsproblematik gesondert zu betrachten: Hier 
muss neben der Einrichtung von Habilitationsstellen ein deutlicher Ausbau der bereits erfolgreich 
getesteten flexiblen Arbeitszeitmodelle bei Familienverantwortung (z.B. über Freistellung von Nacht- 
und Bereitschaftsdiensten) erfolgen. Zudem sollen Karriereentwicklungsgespräche und Mentoring-
Programme für Nachwuchswissenschaftlerinnen implementiert und noch spezifischer auf die Be-
dürfnisse einer Karriere an der Universität ausgerichtet werden. 

3.2.3 Maßnahmen zur Steigerung der Anzahl von W2- und W3-Professorinnen 

Ziel der UzK ist es, den Anteil von Frauen auf W2 und W3-Professuren von 25% in 2016 auf 30% 
im Jahr 2026 zu steigern. Der kontinuierliche Aufwuchs an W2- und W3-Professorinnen wurde bis-
lang vornehmlich von drei Fakultäten getragen (vgl. Kapitel 2.2). Daher liegt das Hauptaugenmerk 
in den nächsten Jahren auf der signifikanten Erhöhung des Anteils von Professorinnen insbesondere 
in der REWI, WISO und MED über die verbindliche Vereinbarung fakultätsspezifischer Maßnahmen-
pakete, die im Rahmen der Entwicklungspläne „Gleichstellung und Diversität“ ausgehandelt werden.  

Vorgaben zur Chancengerechtigkeit in Berufungsverfahren sind an der UzK umfangreich und nach-
haltig in der Berufungsordnung verankert (vgl. Kap. 3.1.2). Die Einhaltung und Umsetzung dieser 
Vorgaben in den Fakultäten wird in den nächsten Jahren durch die Stabsstelle Berufungen noch 
stärker begleitet. Der Leitfaden für Berufungsverfahren, der zahlreiche Hinweise für die Umsetzung 
der Vorgaben und entsprechende Formblätter bereithält, wird gemäß der im April 2018 präzisierten 
Vorgaben im Bereich Chancengerechtigkeit in der neu verabschiedeten Berufungsordnung ange-
passt und überarbeitet. Befangenheiten müssen offengelegt und geheime Abstimmungen garantiert 
werden. Auch die Berufungsbeauftragten des Rektorats sollen stärker für das Thema Geschlechter-
gerechtigkeit sensibilisiert werden. Das bereits in den meisten Fakultäten etablierte System der An-
rechnung von Kinderbetreuungs- bzw. Erziehungszeiten wird formal in den Berufungsvorgaben fest-
geschrieben. Pro betreutem Kind werden zwei Jahre auf das „akademische Alter“ angerechnet. In 
Berufungskommissionen mit einem nur dem gesetzlichen Mindeststandard entsprechenden Frau-
enanteil empfiehlt das Rektorat die Leitung der Kommission durch eine Frau. Zur Standardisierung 
der Ausschreibungen von Professuren in den Fakultäten wird aktuell eine einheitliche Vorgabe von 
der Personalabteilung entwickelt, die kurz vor der Fertigstellung steht. Sie beinhaltet auch Teilzeit- 
und Dual Career-Angebote. Die vom Rektorat vorgesehene „aktive Rekrutierung“ von Frauen wird 
auf die entsprechenden Online-Portale (z.B. LinkedIn) ausgeweitet.  

                                                 
 

 
3 Der Hildegardis-Verein fördert Frauen auf ihrem Weg zu akademischer Bildung und beruflicher Qualifizierung. Die UzK ist eine Partner-
hochschule im "Fachkolleg - Inklusion an Hochschulen" in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, das 
sich zum Ziel gesetzt hat Hochschulen für Frauen mit Behinderung zugänglich zu machen (Laufzeit 2018 – 2020). 
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Der im Rahmen der Antragsstellung zum PP II entwickelte Stellenpool für neuberufene Professorin-
nen soll weitergeführt werden, um die dadurch erhöhten Chancen der UzK bei der Berufung von 
Frauen zu erhalten. Zur stärkeren Vernetzung mit international herausragenden Forscherinnen fin-
den künftig regelmäßige Evaluationen der Frauenanteile in Gästeprogrammen und der International 
Faculty statt. Bei Bedarf wird eine Mindestquote vereinbart, um auf diesem Weg die Chancen der 
Berufung von internationalen Wissenschaftlerinnen an der UzK zu erhöhen. 

4 Chancengerechte Organisationskultur 

4.1 Ausbau der Vereinbarkeit von Familie, Wissenschaft und Studium  

Die UzK verfolgt das Ziel eines kontinuierlichen Ausbaus von familienstützenden Angeboten. Der 
Dual Career & Family Support (CFS), die zentrale Gleichstellungsbeauftragte, die zentrale Studien-
beratung, die Beratungsstelle für Studierende mit Kind des Kölner Studierendenwerks und der AStA 
bieten Beratung und eine Vielzahl von Maßnahmen an. Eine breite Öffentlichkeitsarbeit, Fachvor-
träge, Veranstaltungen im Weiterbildungsprogramm sowie ein spezifischer Schwerpunkt „Familien-
freundliche Führung“ informieren und sensibilisieren zum Themenfeld. Im Kontext „Kinderbetreuung“ 
verfügt die UzK über ein breites Spektrum an flankierenden Angeboten, die sich von finanzieller 
Unterstützung über Infrastrukturangebote bis hin zu Ferienbetreuung erstrecken (siehe Tabelle 7). 

Eine Herausforderung bleibt der unvermindert hohe Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen, vor allem 
für unter Zweijährige, da im Kölner Stadtgebiet aktuell nur für 41% der Kinder Plätze bereitstehen. 
Neben den 80 Plätzen in der universitären Kindertagesstätte, angekauften Belegplätzen bei exter-
nen Anbietern sowie 10, inzwischen verstetigten, Plätzen für Notfallbetreuungen im Backup-Service 
soll daher ein deutlicher Ausbau der Kapazitäten bis 2020 um mindestens 20 Regelbetreuungsplätze 
erfolgen. Zur Unterstützung der spezifischen Bedarfe von Wissenschaftlerinnen der MED bei der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird der Family Support speziell für diese Fakultät ausgebaut 
und vor Ort verankert. 

Elternzeiten stellen in Bezug auf die Planbarkeit von Arbeitsprozessen für Vorgesetzte eine beson-
dere Herausforderung dar. Um möglichen Benachteiligungen von Beschäftigten, die Elternzeiten 
wahrnehmen, entgegenzuwirken und deren Kolleg_innen in dieser Zeit nicht zu überlasten, werden 
Vertretungen von Elternzeiten im Regelfall vorrangig genehmigt.  

Das in der Verwaltung etablierte Verfahren für alternierende Telearbeit wird aktuell um verlässliche 
Modelle zum mobilen Arbeiten in der Wissenschaft ergänzt. Ebenso werden flexible Arbeitszeitmo-
delle insbesondere für Professuren, aufbauend auf dem Job-Sharing-Programm für Führungskräfte 
aus dem Zukunftskonzept der UzK, entwickelt. 

Unter strategischen Gesichtspunkten wird die UzK die Gatekeeper-Rolle der Führungskräfte (in der 
Wissenschaft wie auch in Technik und Verwaltung) für eine gelingende Vereinbarkeit der Beschäf-
tigten und Studierenden stärker in den Blick nehmen und Sensibilisierungsangebote in die Führungs-
kräfteentwicklung integrieren. Zudem sollen die vom HochschulNetzwerkFamilie NRW (HNF NRW) 
erarbeiteten „Leitlinien zur familienbewussten Führung“ an der UzK umgesetzt werden. Die UzK will 
darüber hinaus ihre aktive Rolle in den kommunalen und überregionalen Netzwerken zu Familien-
freundlichkeit und Dual Career weiter intensivieren. 
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Tabelle 7: Weitere Maßnahmen Familienfreundlichkeit an der UzK 
Ziele Maßnahmen Status
Betreuungs- 
angebote 
 

Kindertagesstätte „Paramecium“ mit 80 Plätzen und Backup Service √ 
Kinderbetreuung in den Oster-, Sommer- und Herbstferien für ca. 150 Schulkin-
der jährlich 

√ 

Verstetigung der Belegplätze in Kölner und Bonner Kindertagesstätten in Umset-
zung 

Beratungsangebote Veranstaltungsreihen zur Familienfreundlichkeit an der UzK (auch in Englisch), 
Workshop-Angebot „Familienfreundliche Arbeitsorganisation in Verwaltung und 
Wissenschaft“  

√ 

Einführung einer Matrixstelle mit Sonderforschungsbereichen zu deren spezifi-
schen Bedarfen im Bereich Vereinbarkeit  

befristet 

Förderung von  
„Studieren mit Kind“ 
 

Mehrere Kindertagesstätten des Kölner Studentenwerks mit 70 Plätzen √ 
Arbeitskreis „Studieren mit Kind“ √ 
Rechtsberatung „Uni mit Kind“ inkl. ausführlichem Webangebot befristet 
Stipendien „Studieren mit Kind im Ausland“  befristet 
Refinanzierung von Betreuungskosten für Studierende mit Kindern bzw. pflege-
bedürftigen Angehörigen  

befristet 

Familienfreundliche  
Personalpolitik  
 

Telearbeit in der Verwaltung √ 
Gleitzeitmodell mit Jahresarbeitskonto √ 
Refinanzierung von Betreuungskosten für Beschäftigte mit Kindern bzw. pflege-
bedürftigen Angehörigen, z.B. bei Weiterbildungen bzw. Dienstaufgaben außer-
halb der Arbeitszeiten 

√ 

Wiedereinstiegsförderung mit Patenschaftsprogramm  √ 
Infomappe für Führungskräfte  √ 
Jenny Gusyk Gleichstellungspreis für „Familienfreundliche Führung“ (1.000 €) √ 
Willkommenspaket für neue Familienmitglieder √ 

Familienfreundliche 
Infrastruktur 

Feste und mobile Familienarbeitszimmer in allen Fakultäten √ 
Aufnahme familiengerechter Bedarfe in das Bauhandbuch der UzK  √ 
Zahlreiche Wickel-, Still- und Ruheräume in allen Gebäuden der UzK √ 
Campusplan familienfreundliche Angebote online und als App  √ 

√ = konsolidiert 

4.2 Sicherung einer gewalt- und diskriminierungsfreien Hochschule  

Die UzK legt größten Wert auf einen wertschätzenden und respektvollen Umgang ihrer Angehörigen. 
2013 hat sie die „Richtlinie zum Schutz vor sexualisierter Diskriminierung“ verabschiedet. Diese wird 
aktuell weiterentwickelt zur „Richtlinie zum Schutz vor Diskriminierung, sexualisierter Gewalt und 
Mobbing“ (voraussichtliche Verabschiedung Ende 2018). Die Richtlinie legt die Verfahrensschritte 
und Sanktionsabläufe bei Beschwerden fest. Ergänzend zur Richtlinie entwickelt die UzK einen 
Code of Conduct, der zu Wertschätzung und Respekt verpflichtet.  

Ein Netz an zielgruppenspezifischen Beratungsangeboten und Beschwerdestellen steht allen Mit-
gliedern und Angehörigen der UzK zur Verfügung (s. Tabelle 8). Die Beratungsstandards im Bereich 
Diversität und Antidiskriminierung werden durch ein eigenes Modul im Fortbildungsprogramm „Stu-
dierende professionell beraten“ gesichert, im Bereich Mitarbeitende werden diese derzeit erarbeitet. 
Der Aufbau eines Beratungsnetzwerks zu Antidiskriminierung soll dabei unterstützen, Beschwerde-
verfahren zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Darüber hinaus wird derzeit ein zentrales Bedro-
hungsmanagement an der UzK implementiert. Neben den Maßnahmen gegen sexualisierte Diskri-
minierung und Gewalt werden künftig vermehrt auch Maßnahmen gegen Rassismus, Altersdiskrimi-
nierung und Homo-/Transphobie im Fokus stehen. 

Im Bereich Sensibilisierung und Prävention verfügt die UzK über weitere gut etablierte Maßnahmen 
(s. Tabelle 8), die bspw. durch Unconscious Bias-Trainings weiter ausgebaut werden sollen.  
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Tabelle 8: Weitere Maßnahmen Antidiskriminierung an der UzK 
Maßnahme Status

Vertrauensdozent_innen bei Diskriminierung von Studierenden in den Fakultäten √ 
Diskriminierungsmelder des AStA √ 
Beschwerdestelle nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz √ 
Weitere Anlauf-, Beschwerde- bzw. Beratungsstellen: Gleichstellungsbeauftragte, Mitarbeiter_innen- und 
Führungskräfteberatung, Anregungs- und Beschwerdestelle für Studierende ABS, psychosoziale Bera-
tung des Kölner Studierendenwerks 

√ 

Zentrale Website mit Ansprechpersonen, Unterstützungsangeboten und Richtlinie zu sexualisierter Diskri-
minierung und Gewalt 

√ 

Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungstrainings im Female Career Center und im UniSport √ 
„ÜberzeuGENDERe Sprache – Leitfaden für eine geschlechtersensible und inklusive Sprache“ √ 
Regenbogenfahne bei der Pride Week vor dem Hauptgebäude der UzK √ 
Einrichtung von „WCs für alle Geschlechter“ in zentralen Gebäuden der UzK √ 
Vorgezogene Namensänderung für Transsexuelle (seit 2016)  √ 

√ = konsolidiert 

4.3 Stärkung der Gender, Queer und Diversity Studies in Forschung und Lehre 

Die UzK fördert im Bereich der Gender, Queer und Diversity Studies (inter-)disziplinär ausdifferen-
zierte Forschungen und Expertisen. Neun Professuren sind explizit mit einem Genderschwerpunkt 
ausgewiesen und mit dem Netzwerk Frauenforschung NRW e.V. verbunden. 2015 gründete sich 
das fakultätsübergreifende „Doktorand_innen-Netzwerk Gender und Queer Studies“, das aus Mitteln 
des Gleichstellungsfonds unterstützt wurde. Ebenfalls 2015 wurde die zentrale wissenschaftliche 
Einrichtung „Gender Studies in Köln (GeStiK)“, die 2012 gegründet wurde, positiv evaluiert und ver-
stetigt. GeStiK koordiniert den Auf- und Ausbau des fakultäts- und hochschulübergreifenden Lehr-
angebots in den Gender Studies: Seit 2013 das Zertifikat „Gender Studies“ für B.A.-Studierende und 
den Lehrauftragspool „Gender & Queer Studies“, sowie seit dem WS 2017/2018 den erfolgreich 
akkreditierten hochschulübergreifenden Kölner Masterstudiengang „Gender & Queer Studies“.  

Im Bereich der Nachwuchsförderung verantwortet GeStiK die Koordination der seit 2016 jährlich 
zwischen den Fakultäten rotierenden internationalen GeStiK-Gastdozentur; auch das Doktorand_in-
nen-Netzwerk Gender & Queer Studies ist künftig hier angesiedelt. Seit 2014 vergibt  
GeStiK einmal jährlich den Jenny Gusyk Gleichstellungspreis für herausragende Abschlussarbeiten. 
Perspektivisch soll durch die Einwerbung von Drittmitteln ein strukturiertes Graduiertenprogramm zu 
Gender & Queer Studies eingerichtet werden. 

5 Zusammenfassung Zukunftsperspektiven Gleichstellung 

Die Zukunftsperspektiven im Bereich Gleichstellung (s. Tabelle 9) knüpfen zum einen konsequent 
an die bisher an der UzK implementierten und etablierten Strukturen und Maßnahmen an, zum an-
deren weisen sie ambitioniert in eine geschlechtergerechtere Zukunft. Die Planung wird von der 
Hochschulleitung und der Gleichstellungsbeauftragten verantwortet, die Umsetzung in der bewähr-
ten Zusammenarbeit mit den Fakultäten, Zentren und der Verwaltung vom Referat Gender und 
Diversity Management koordiniert. Dabei werden alle Maßnahmen entsprechend der Bedarfe aus-
gestattet und nach positiver Evaluation nach Möglichkeit verstetigt. Die zentralen Indikatoren für die 
Evaluation dieses Gleichstellungszukunftskonzepts sind die Steigerung der Frauenanteile bei W2-
/W3-Professuren sowie die Verringerung des „drop out“ nach der Promotion. Die Evaluation erfolgt 
in einem Turnus von fünf Jahren und wird von der zentralen Abteilung „Evaluationen“ durchgeführt. 
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Tabelle 9: Zukunftsperspektiven Gleichstellung an der UzK 
Ziele Maßnahmen 
Ausbau von 
gleichstellungs-
fördernden 
Strukturen 

Gleichstellungspläne und interne ZLV zu „Entwicklungsplänen Gleichstellung und Diversität“ 
synchronisieren 
Alle Evaluationsprozesse im Dezernat Hochschulentwicklung und akademische  
Angelegenheiten zentralisieren 
Prodekanate Gleichstellung und Diversität in den Fakultäten HF, WISO und REWI einrichten 
Gender Pay Gap bei Professuren ermitteln 

Verringerung des 
„drop out“ im 
akademischen 
Mittelbau durch 
verlässliche 
Karriereoptionen 

Zielquoten bei der Besetzung von Tenure Track-Professuren bei WISNA erfüllen 
100-Dauerstellen-Programm umsetzen 
Finanzielle Anreize zur zusätzlichen Einstellung exzellenter Postdoktorandinnen in Fächern mit 
deutlicher Unterrepräsentanz setzen 
Dual Career Angebote für exzellente Postdoktorand_innen entwickeln 
Gender- und Diversitätsaspekte in das „Kompetenzmodell für wissenschaftliche Leitungskräfte“ 
durch die PE Wiss integrieren 
Akademikerinnen mit Behinderung in Kooperation mit dem Hildegardis-Verein fördern 
Habilitationsstellen speziell für Frauen in Fächern mit deutlicher Unterrepräsentanz einrichten 
Postdoktorandinnen bei der Beantragung eigener Stellen (z.B. DFG, EU) unterstützen 
MED: Karriereentwicklungs- und Mentoring-Programme sowie bereits erfolgreich getestete  
„flexible Arbeitszeitmodelle bei Familienverantwortung“ optimieren 

Steigerung der 
Zahl an W2- und 
W3-  
Professorinnen auf 
mind. 30% in 2026 

 

Berufungsordnung und Best-Practice-Leitfaden weiterentwickeln 
Erfüllung der Vorgaben in Berufungsverfahren durch Stabsstelle Berufungen verstärkt prüfen 
Kinderbetreuungs- bzw. Erziehungszeiten in den Berufungsvorgaben berücksichtigen 
Ausschreibung von Professuren mit Gleichstellungsaspekten (Teilzeit- und Dual Career- 
Angebote) standardisieren 
„Aktive Rekrutierung“ auf Online-Portale (z.B. LinkedIn) ausweiten 
„Stellenpool für neuberufene Professorinnen“ weiterführen 
Frauen bei der Leitung von Berufungskommissionen stärken 
Fakultätsspezifische Maßnahmen insb. in der REWI, WISO und MED, gesteuert durch  
„Entwicklungspläne Gleichstellung und Diversität“, einführen 
Anteil von Wissenschaftlerinnen in internationalen oder fakultätsspezifischen  
Gästeprogrammen steigern 

Steigerung des 
Studentinnen-
anteils MINT 

Schülerinnenlabore und „Kinder Uni“, v.a. in Physik und Geowissenschaften, weiterführen 
„CHM MINT“-Mentoring optimieren 

Ausbau Familien-
freundlichkeit 

Regelbetreuung bis 2020 um mind. 20 Plätze, insb. für unter Zweijährige, ausbauen 
Family Support an die spezifischen Bedingungen in der MED anpassen 
Verlässliche Regeln mobiler Arbeit für Wissenschaftler_innen etablieren 
Vertretung bei Elternzeiten garantieren 
„Familienfreundliche Führung“ in der Führungskräfteentwicklung stärken 
Arbeitszeitmodelle für Professor_innen flexibilisieren 

Schutz vor  
Diskriminierung  

Richtlinie zum Schutz von Diskriminierung, sexualisierter Gewalt und Mobbing verabschieden 
Code of Conduct zum wertschätzenden und respektvollen Umgang entwickeln 
Zentrales „Bedrohungsmanagement“ implementieren 
Netzwerk Antidiskriminierung mit spezialisierten Beratungsstellen ausbauen 
Unconscious-Bias-Trainings einführen 
Innovative Informationsformate zum Themenfeld Diskriminierung entwickeln 

Stärkung Gender 
& Queer Studies 

Strukturiertes Graduiertenprogramm Gender & Queer Studies beantragen 

 
Im Rahmen des Professorinnenprogramms III strebt die UzK die Besetzung von drei W3-Regelpro-
fessuren (optional eine vierte W3-Regelprofessur) für jeweils 5 Jahre an.  
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Anhang I 

 

 

„Chancengerechtigkeit - Gemeinsame Leitlinien“ UzK, RWTH 
Aachen, TH Köln, Forschungszentrum Jülich GmbH, DLR e.V. 

 

  



I. ZIELE
Auf Basis vorhandener Leitbilder, Strategien und Konzepte der beteiligten In-
stitutionen setzen wir uns aktiv und gezielt für Diversität, Perspektivenvielfalt 
und Chancengerechtigkeit ein. 
Wir schaffen gemeinsam Rahmenbedingungen dafür, dass die beteiligten In-
stitutionen allen Menschen, die über entsprechende Zugangsberechtigungen 
verfügen, unabhängig von ihren Lebenslagen und ihren sozialen Hintergrün-
den offenstehen. Wir fördern eine Organisationskultur, in der individuelle, 
soziale und kulturelle Vielfalt als Bereicherung und als Qualitätsmerkmal ver-
standen werden. Wir sensibilisieren für Chancen(un)gerechtigkeit insbesonde-
re in den Bereichen Gleichstellung und Familienfreundlichkeit, Internationali-
sierung und Interkulturalität, Barrierefreiheit und Bildungsgerechtigkeit und 
bauen Diskriminierung ab. 
Handlungsleitend ist ein intersektionaler Ansatz, der die verschiedenen Di-
mensionen der Chancengerechtigkeit in ihren Wechselwirkungen betrachtet. 
Erfolgreiche Instrumente der Gleichstellungspolitik werden dabei genutzt und 
durch innovative Ansätze im Bereich ‚Diversity‘ ergänzt.

II. PERSPEKTIVEN

Wir erhöhen Diversität in der Führung von Wissenschaft und  
Verwaltung.
• Wir fördern eine Führungskultur, in der Chancengerechtigkeit ein Quali-

tätsmerkmal ist.
• Wir streben eine Erhöhung des Frauenanteils bei Professuren, weiteren 

Leitungsfunktionen und in den Fächern und Bereichen an, in denen Frau-
en unterrepräsentiert sind.

• Wir entwickeln innovative Instrumente zur aktiven Rekrutierung von ex-
zellenten Wissenschaftler_innen unter Diversitätsperspektive. 

• Wir streben die Erfüllung des gesetzlichen Auftrages bzw. der selbstge-
setzen Ziele an, die Selbstverwaltungsgremien geschlechterparitätisch 
bzw. in einem angemessenen Geschlechterverhältnis zu besetzen. 

• Wir schaffen Transparenz bei Stellenbesetzungen, Gremienwahlen und 
Fördermaßnahmen.

Wir tragen Verantwortung für die Vereinbarkeit von Familie,  
Studium und Beruf in allen Lebensformen und Lebenslagen. 
• 
• Wir sichern und vernetzen Kinderbetreuungsangebote. Wir bauen das 

-
treuung und Vereinbarkeit von Familie und Beruf bzw. Studium aus.

• Wir fördern Dual-Career-Maßnahmen und entwickeln Perspektiven für 
einen Dual-Career-Verbund.

Wir sichern chancengerechte Talentförderung und ermöglichen 
Karrieren.
• Wir sorgen für einen chancengerechten Zugang zu den Hochschulen und 

außerhochschulischen Forschungseinrichtungen und gestalten auch alle 
Übergänge innerhalb des Systems in diesem Sinne. Wir setzen in allen 
Auswahlprozessen Standards zur Sicherung der Chancengerechtigkeit. 

• Wir unterstützen und vernetzen die Angebote zur individuellen Förde-
rung von Talenten z.B. durch Mentoring, Coaching, Networking, Trai-
nings, Überbrückungsstellen und Stipendien.

• Wir entwickeln unsere Angebote zur Gender- und Diversity-Kompetenz 
im Kontext Wissenschaft gemeinsam weiter.

• Wir unterstützen den Erwerb internationaler Erfahrungen von Studie-
renden und Wissenschaftler_innen mit Mobilitätseinschränkungen (z.B. 

-
trächtigung).

Wir bauen Diskriminierungen ab.
• Wir entwickeln gemeinsam Richtlinien zur Antidiskriminierungsarbeit.
• Wir stellen transparente und effektive Beschwerdeverfahren sicher.
• Wir etablieren ein Berichtswesen bzw. ein Monitoring zur Qualitätssi-

cherung.
• Wir bauen Präventions- und Sensibilisierungsangebote im Bereich 

Gleichstellung und Diversität aus.
• Wir investieren in eine barrierefreie und familienfreundliche Infrastruktur.

Wir stärken Gender-, Queer- und Diversity-Studies in Lehre und 
Forschung an Hochschulen.
• Wir fördern Gender-, Queer- und Diversity-Studies, z.B. durch die Deno-

mination von Professuren.
• Wir integrieren Gender-, Queer- und Diversity Studies in die Lehre.
• Wir stärken den Austausch von Forschung und strategischer Hochschul-

entwicklung. 

III. MASSNAHMEN

• Wir institutionalisieren ein dauerhaftes Gleichstellungs- und Diversitäts-
management auf zentralen wie dezentralen Ebenen.

• Wir entwickeln gemeinsam Strategien im Bereich der Chancengerech-
tigkeit und verknüpfen diese jeweils mit Steuerungsinstrumenten wie 
Zielvereinbarungen und Rahmenstrukturplänen.

• Wir entwickeln ein umfassendes Gender- und Diversity-Controlling. 
• Wir legen geschlechterbezogene Zielquoten gemäß dem Kaskaden-

modell fest, insbesondere für PostDocs, Neuberufungen, Professo-
rinnen und Leitungspositionen in Wissenschaft und Verwaltung. 

• Wir entwickeln Modelle zur aktiven Rekrutierung in Studium, Wis-
senschaft und Verwaltung.

• Wir betreiben ein kontinuierliches Monitoring über die Repräsent-
anz verschiedener Gruppen auf allen Hierarchie- und Karrierestu-
fen. 

• Wir analysieren den Gender Pay Gap an den beteiligten Instituti-
onen.

• Wir beraten bei Drittmittelanträgen im Bereich Gleichstellung und Di-
versität.

März  2018

Chancengerechtigkeit - Gemeinsame Leitlinien 
Die Universität zu Köln, die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, die Technische Hochschule Köln, das Forschungszentrum Jülich GmbH und 
das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. verbindet eine enge Partnerschaft in der Forschung, in der Lehre und im Wissenschaftsmanagement. Diese 
Verbindung wird durch gemeinsame Leitlinien im Handlungsfeld Chancengerechtigkeit zusätzlich gestärkt. 

RWTH
Kontakt:
genderanddiversity@rwth-aachen.de
Website:
www.rwth-aachen.de/genderunddiversity 

UzK
Kontakt:
gedim@verw.uni-koeln.de
Website:
www.vielfalt.uni-koeln.de

FZ Jülich
Kontakt:
bfc@fz-juelich.de
Website:
www.fz-juelich.de

DLR
Kontakt:
diversity@dlr.de
Website:
http://s.dlr.de/tnu4

TH Köln
Kontakt:
gleichstellungsbeauftragte@th-koeln.de 
Website:
www.th-koeln.de/gleichstellung
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UzK Gesamt (inkl. Med. Fak.)

Gesamt Frauen

Wissenschaftliche MitarbeiterInnen 3.902 50%

DozentInnen/AssistentInnen und 
Lehrkräfte für besondere Aufgaben 330 64%

Wissenschaftliches Personal insgesamt 
(ohne ProfessorInnen) 4.232 51%

1.620 55%

davon teilzeitbeschäftigt 2.026 59%

UzK Gesamt (inkl. Med. Fak.)

Gesamt Frauen

Auszubildende und 
PraktikantInnen 254 53%

Bibliothekspersonal 171 80%

Sonstiges Personal 109 34%

Technisches Personal 1.212 65%

Verwaltungspersonal 1.502 65%

Gesamt 3.248 69%

Rektorat Senat Hochschulrat DekanInnen ProdekanInnen
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Hochschulleitung  
Geschlechterverteilung 2017
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Personal in Technik und Verwaltung  
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Wissenschaftliche Qualifikationsstufen 
Geschlechteranteile 2006 | 2016 UzK gesamt (Angaben in Prozent)

Studierende, AbsolventInnen und Promotionen 
Frauenanteile nach Fakultäten 2016

0 20 40 60 80 100
PostdoktorandInnen  
Frauenanteile nach Fakultäten 2016

Habilitationen  
2016

Nachwuchsgruppen- 
leitungen 2016

JuniorprofessorInnen  
(W1) 2016

insg. Frauen insg. Frauen insg. Frauen

Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftliche Fakultät 1 0% 0 – 22 55%

Rechtswissenschaftliche Fakultät 1 0% 0 – 5 60%

Medizinische Fakultät 25 20% 19 5% 2 0%

Philosophische Fakultät 7 43% 3 67% 18 72%

Mathematisch- 
Naturwissenschaftliche Fakultät 4 0% 6 83% 3 33%

Humanwissenschaftliche Fakultät 3 33% 2 50% 8 50%

Sonstige zentrale Einrichtungen – – – – 4 50%

Gesamt 41 22% 30 30% 62 56%

ProfessorInnen  
Frauenanteile nach Fakultäten 2016
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Rechtswissenschaftliche Fakultät

Medizinische Fakultät

Philosophische Fakultät

Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät

Humanwissenschaftliche Fakultät 

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche 
Fakultät 

Rechtswissenschaftliche Fakultät

Medizinische Fakultät

Philosophische Fakultät

Mathematisch-Naturwissenschaftliche
Fakultät

Humanwissenschaftliche Fakultät
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im PJ 2016

Habilitationen ProfessorInnen inkl. sonstige zentrale
Einrichtungen (W1–W3/C4-Besoldung, 
andere)

0%

W3/C4

72%
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Datentabellen UzK: 
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Ordnung zur Qualitätssicherung in Tenure Track-Verfahren 

der Universität zu Köln

vom 28.08.2015

Aufgrund der §§ 2 Absatz 4, 22 Absatz 1 Satz 1 Ziff. 3 des Gesetzes über die Hoch-
schulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) in der Fassung des 
Hochschulzukunftsgesetzes (HZG) vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547) erlässt der 
Senat folgende Ordnung:

Inhaltsübersicht

§ 1 Ziele

§ 2 Anwendungsbereich

§ 3 Verfahren

§ 4 Rektorats-Tenure-Kommission

§ 5 Fakultäts-Tenure-Kommission

§ 6 Mentorat und Statusgespräche

§ 7 Zwischenevaluation

§ 8 Verfahren zur Zwischenevaluation

§ 9 Informationspflichten der Fakultäts-Tenure-Kommission

§ 10 Einspruchsverfahren

§ 11 Endevaluation

§ 12 Verfahren zur Endevaluation

§ 13 Vorzeitige Verstetigung

§ 14 Inkrafttreten

Anhänge

§ 1

Ziele

Das Tenure Track-Verfahren bietet befristet beschäftigten Hochschullehrern und Hoch-
schullehrerinnen die Möglichkeit, nach erfolgreicher Evaluation gemäß dem in dieser Ord-
nung festgelegten Verfahren eine Verlängerung des bestehenden Beschäftigungs- bzw. 
Dienstverhältnisses zu erhalten oder in ein dauerhaftes Beschäftigungs- oder Dienstverhält-
nis übernommen zu werden. Mit dem Tenure Track-Verfahren soll exzellenten Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern eine attraktive Karriereperspektive an 
der Universität zu Köln eröffnet sowie die Möglichkeit geschaffen werden, hochqualifizierten 
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Nachwuchs langfristig an die Universität zu binden. Das in dieser Ordnung konkretisierte 
Verfahren dient der Etablierung von Transparenz, Verfahrenssicherheit und universitätsweit 
einheitlichen formalen Standards.

§ 2

Anwendungsbereich

Diese Ordnung gilt für alle mit Tenure Track ausgeschriebenen Professuren an der 
Universität zu Köln. Entscheidungen über die Besetzung einer unbefristeten Professur nach 
dem Tenure Track-Verfahren können nur nach dem in dieser Ordnung beschriebenen Ver-
fahren erfolgen.

§ 3

Verfahren

Das Tenure Track-Verfahren besteht in der Regel aus zwei Phasen, die jeweils durch 
die Evaluation der Kandidatin/des Kandidaten abgeschlossen werden. Das Ergebnis der
Zwischenevaluation nach § 7 dieser Ordnung dient als Grundlage für die Entscheidung über 
die Verlängerung, das Ergebnis der Endevaluation nach § 11 dieser Ordnung dient als 
Grundlage für die Entscheidung über die Verstetigung des Beschäftigungs- bzw. Dienstver-
hältnisses. Das nähere Verfahren regeln die §§ 7-13 dieser Ordnung.

§ 4 

Rektorats-Tenure-Kommission

(1) Das Rektorat richtet eine ständige Kommission für Tenure Track-Verfahren unter 
dem Vorsitz des Prorektors oder der Prorektorin für Forschung und wissenschaftlichen 
Nachwuchs ein, die alle Tenure Track-Verfahren an der Universität zu Köln begleitet (im Fol-
genden „Rektorats-Tenure-Kommission“) und einheitliche formale Standards sowie Transpa-
renz und Verfahrenssicherheit sicherstellt. Aufgabe der Rektorats-Tenure-Kommission ist es, 
dem Rektorat auf Basis des Tenure Dossiers und der Fakultätsempfehlungen eine Empfeh-
lung hinsichtlich der Verlängerung bzw. Verstetigung des Beschäftigungs- oder Dienstver-
hältnisses der Kandidatin/des Kandidaten auszusprechen. Dabei sollen universitätsweit ein-
heitliche Bewertungsstandards unter Berücksichtigung der jeweiligen Fach- und Fakultätskul-
turen beachtet werden. Kriterien für die Bewertung sind insbesondere die wissenschaftliche 
Exzellenz und Berufungsfähigkeit der Kandidatin/ des Kandidaten. Die Rektorats-Tenure-
Kommission soll dem Rektorat basierend auf ihren Erfahrungswerten Vorschläge zur konti-
nuierlichen Verbesserung des Verfahrens unterbreiten.

(2) Stimmberechtigte Mitglieder der Rektorats-Tenure-Kommission sind

- je zwei Vertreter/innen aus der Gruppe der Hochschullehrer/innen aus jeder Fakultät,

- zwei Vertreter/innen aus der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen oder Mitar-
beiter und
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- zwei Vertreter/innen aus der Gruppe der Studierenden.

Die/der Vorsitzende ist nicht stimmberechtigtes Mitglied der Rektorats-Tenure-
Kommission. Sie/er kann aus dem Kreis der stimmberechtigten Mitglieder der Kommission 
oder aus dem Kreis der Rektoratsmitglieder eine Stellvertreterin/einen Stellvertreter als Vor-
sitzende/Vorsitzenden benennen. Die Rektorats-Tenure-Kommission kann zusätzlich zwei 
Vertreter/innen aus der Gruppe der Hochschullehrer/innen aus dem jeweils betroffenen Fach 
beratend hinzuziehen. Die Gleichstellungsbeauftragte der Universität kann an den Sitzungen 
der Rektorats-Tenure-Kommission mit beratender Stimme teilnehmen; sie ist wie ein Mitglied 
zu laden und zu informieren.

(3) Die Mitglieder der Rektorats-Tenure-Kommission aus der Gruppe der Hochschulleh-
rer/innen werden auf Empfehlung der Fakultäten im Benehmen mit dem Senat vom Rektorat 
ernannt. Die Mitglieder der Rektorats-Tenure-Kommission aus der Gruppe der akademi-
schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und aus der Gruppe der Studierenden werden auf 
Vorschlag der Senatsvertreter dieser Gruppen vom Rektorat im Benehmen mit dem Senat 
ernannt. Die Kommissionsmitglieder dürfen nicht zugleich Mentorinnen oder Mentoren ge-
mäß § 6 dieser Ordnung sein. Die Amtszeit der professoralen und akademischen Mitglieder 
beträgt drei Jahre, die Amtszeit der studentischen Mitglieder beträgt ein Jahr. Die Wiederer-
nennung ist möglich.

(4) Die Kommission ist beschlussfähig, wenn mindestens 9 ihrer stimmberechtigten 
Mitglieder sowie der Vorsitzende oder die Vorsitzende zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 
anwesend sind.

(5) Die Rektorats-Tenure-Kommission tagt mindestens einmal im Semester. Die Einbe-
rufung obliegt der/dem Vorsitzenden.

§ 5

Fakultäts-Tenure-Kommission

(1) Die Engere Fakultät jeder Fakultät richtet eine Kommission für Tenure-Verfahren 
unter Vorsitz einer Prodekanin/eines Prodekans ein (im Folgenden „Fakultäts-Tenure-
Kommission“). Die Fakultäts-Tenure-Kommission ist das verfahrensverantwortliche Gremium 
der Fakultät und hat ihr gegenüber eine beratende und unterstützende Funktion. Es betreut 
die Tenure-Evaluationen von Fakultätsseite und erarbeitet Empfehlungen für die Fakultät 
und die Rektorats-Tenure-Kommission.

(2) Stimmberechtigte Mitglieder der Fakultäts-Tenure-Kommission sind

- mindestens vier und höchstens acht Vertreter/innen aus der Gruppe der Hochschul-
lehrer/innen der Fakultät,

- ein/e Vertreter/in aus der Gruppe der akademischen Mitarbeiter/innen der Fakultät
und

- ein/e Vertreter/in aus der Gruppe der Studierenden der Fakultät.

Als weiteres stimmberechtigtes Mitglied können die Fakultäten eine/n Vertreter/in aus 
der Gruppe der Mitarbeiter/innen in Technik und Verwaltung wählen.
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Die/der Vorsitzende ist nicht stimmberechtigtes Mitglied der Fakultäts-Tenure-
Kommission. Sie/er kann aus dem Kreis der stimmberechtigten Mitglieder der Kommission 
oder aus dem Kreis der Prodekaninnen und Prodekane eine Stellvertreterin/einen Stellvertre-
ter als Vorsitzende/Vorsitzenden benennen. Die Fakultäts-Tenure-Kommission kann zusätz-
lich zwei Vertreter/innen aus der Gruppe der Hochschullehrer/innen aus dem jeweils be-
troffenen Fach beratend hinzuziehen. Weiterhin kann die Fakultäts-Tenure-Kommission auf 
Vorschlag des Vertreters/der Vertreterin aus der Gruppe der Studierenden der Fakultät eine 
weitere fachkundige Person aus der Gruppe der Studierenden der Fakultät beratend hinzu-
ziehen. Die Gleichstellungsbeauftragte der Fakultät kann an den Sitzungen der Fakultäts-
Tenure-Kommission mit beratender Stimme teilnehmen; sie ist wie ein Mitglied zu laden und 
zu informieren. 

(3) Die Mitglieder der Fakultäts-Tenure-Kommission sowie deren Stellvertreter/innen 
werden durch die Engere Fakultät gewählt. Die Amtszeit der professoralen und akademi-
schen Mitglieder sowie ggf. des Mitglieds aus der Gruppe der Mitarbeiter/innen in Technik 
und Verwaltung beträgt drei Jahre, die Amtszeit der studentischen Mitglieder beträgt ein 
Jahr. Wiederwahl ist möglich.

(4) Die Kommission ist beschlussfähig, wenn mindestens 6 ihrer stimmberechtigten 
Mitglieder gemäß Absatz 2 Satz 1 oder, soweit von der Option des Absatzes 2 Satz 2 Ge-
brauch gemacht wird, mindestens 7 ihrer stimmberechtigten Mitglieder sowie jeweils die oder 
der Vorsitzende zum Zeitpunkt der Beschlussfassung anwesend sind.

(5) Die Fakultäts-Tenure-Kommission tagt mindestens einmal im Semester. Die Einbe-
rufung obliegt der oder dem Vorsitzenden.

§ 6

Mentorat und Statusgespräche

(1) Aus dem Fach der Kandidatin oder des Kandidaten sind eine Hochschullehrerin o-
der ein Hochschullehrer als Mentor für jede Kandidatin/jeden Kandidaten zu benennen. Die 
Kandidatin/der Kandidat hat das Vorschlagsrecht. Die Dekanin/der Dekan der Fakultät er-
nennt die Mentorin oder den Mentor im Einvernehmen mit der Kandidatin/dem Kandidaten.

(2) Die Mentorin oder der Mentor soll der Kandidatin/dem Kandidaten kritisches kollegi-
ales Feedback geben, als Ansprechpartner/in und zur Beratung für die Kandidatin/den Kan-
didaten zur Verfügung stehen sowie die Erstellung des Selbstberichts für die Evaluationen 
beratend begleiten. Die Mentorinnen oder Mentoren sind nicht an der Evaluation zu beteili-
gen.

(3) Die/der Vorsitzende der Fakultäts-Tenure-Kommission sowie die Leiterin oder der 
Leiter des jeweiligen Instituts führen einmal im Jahr ein strukturiertes Statusgespräch mit der 
Kandidatin/dem Kandidaten, das auf Grundlage der bisherigen Leistungen und der Fort-
schritte der Kandidatin/des Kandidaten in den Bereichen Forschung, Lehre und akademische
Selbstverwaltung zur frühzeitigen Erkennung von Fehlentwicklungen sowie zur Reflektion 
über die Leistung und Fortschritte beitragen soll.

(4) Über das Gespräch ist ein von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu zeich-
nendes Kurzprotokoll anzufertigen, das stichpunktartig die vereinbarten Ziele sowie ggf. wei-
tere Maßnahmen festhält. Dieses wird in das Tenure-Dossier aufgenommen. Die Fakultäten 
erarbeiten jeweils einen für ihre Fakultät verbindlichen Leitfaden für diese Gespräche. Die 
Statusgespräche sollten zumindest die folgenden Punkte beinhalten:
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Erbrachte wissenschaftliche Leistungen
Engagement in der Lehre
Drittmitteleinwerbungen
Betreuung von Abschlussarbeiten und Dissertationen
Beteiligung an der akademischen Selbstverwaltung
Weitere Leistungen: Preise, Transfer, Mitgliedschaften, Herausgeberschaften etc.
Empfehlungen und Karriereperspektiven
Aufzeigen von Möglichkeiten der Anbindung an bestehende und geplante kooperative 
Projekte in der Fakultät

§ 7

Zwischenevaluation

(1) Die Zwischenevaluation der Kandidatin oder des Kandidaten findet in der Regel im 
dritten Jahr der ersten Phase des Tenure Track-Verfahrens statt.

(2) Die Fakultäten stellen eine transparente und klare Kommunikation über das Verfah-
ren sicher und informieren die Kandidatin oder den Kandidaten angemessen über die Ver-
fahrensschritte und den Fortschritt des Verfahrens.

(3) Die Fakultäten können weitere Konkretisierungen bzw. fachspezifische Anpassun-
gen des hier vorgegeben Rahmens vornehmen sowie Handreichungen zum Verfahren aus-
arbeiten. Diese sind der Rektorats-Tenure-Kommission anzuzeigen.

§ 8

Verfahren zur Zwischenevaluation

(1) Die/der Vorsitzende der Fakultäts-Tenure-Kommission fordert die Kandidatin/den 
Kandidaten in der Regel spätestens ein Jahr vor Ablauf der in der Regel dreijährigen ersten 
Phase des Tenure Track-Verfahrens zur Einreichung eines Selbstberichts auf und eröffnet 
damit das Verfahren. Der Selbstbericht der Kandidatin/des Kandidaten ist der/dem Kommis-
sionvorsitzenden spätestens sechs Wochen nach Aufforderung zur Einreichung vorzulegen 
und in das Tenure-Dossier aufzunehmen. Die Rektorats-Tenure-Kommission wird durch den
Vorsitzenden der Fakultäts-Tenure-Kommission über die Verfahrenseröffnung informiert.

(2) Die Fakultäts-Tenure-Kommission holt mindestens drei externe Gutachten zu den 
Forschungsleistungen der Kandidatin/des Kandidaten ein. Mindestens eine/r der Gutach-
ter/innen sollte aus dem Ausland kommen. Die Gutachter/innen müssen gemäß den gängi-
gen DFG-Richtlinien unbefangen sein und dies zusammen mit ihrem Gutachten erklären. Die 
Gutachter/innen erhalten einen von der Fakultäts-Tenure-Kommission verfassten schriftli-
chen Arbeitsauftrag unter Angabe der Evaluationskriterien sowie den Selbstbericht der Kan-
didaten/Kandidatinnen. Der Arbeitsauftrag, die Kriterien sowie die Gutachten sind in das 
Tenure-Dossier aufzunehmen.

(3) Auf der Basis des Tenure-Dossiers und der eingeholten Gutachten verfasst die Fa-
kultäts-Tenure-Kommission einen schriftlichen Bericht, der auf die Evaluationskriterien Be-
zug nehmen muss. Der Bericht umfasst mindestens eine Beschreibung und Evaluation der 
bisherigen Leistungen der Kandidatin/des Kandidaten in den Bereichen Forschung, Lehre
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und akademische Selbstverwaltung sowie eine Einschätzung der weiteren wissenschaftli-
chen Entwicklung bzw. des Potentials. Der Bericht schließt mit einer Empfehlung zur Weiter-
beschäftigung als Tenure-Kandidat/in oder zur Beendigung des Tenure Track-Verfahrens. 
Der Bericht enthält das Tenure-Dossier im Anhang.

(4) Auf der Basis des Berichts und des Tenure-Dossiers entscheidet die Engere Fakul-
tät über die Fortführung des Tenure Track-Verfahrens. Der Beschluss, die Begründung und 
das Abstimmungsergebnis werden schriftlich protokolliert. Das Protokoll und das Tenure-
Dossiers werden dem Rektorat und der Rektorats-Tenure-Kommission umgehend zugeleitet. 

(5) Die Kandidatin/der Kandidat hat zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens Gelegenheit zur 
schriftlichen Stellungnahme. Die Stellungnahme ist in das Tenure-Dossier aufzunehmen.
Das Verfahren gemäß § 10 bleibt hiervon unberührt.

(6) Bei positiver Zwischenevaluation wird das Tenure Track-Verfahren mit der zweiten 
Phase um in der Regel drei Jahre auf insgesamt sechs Jahre verlängert. Bei negativer Zwi-
schenevaluation scheidet die Kandidatin/der Kandidat aus dem Tenure Track-Verfahren aus;
in diesem Fall kann die Fakultät eine einjährige Auslauffinanzierung gewähren. Die Kandida-
tin/der Kandidat kann innerhalb von vier Wochen nach Bekanntgabe des Ergebnisses der 
Zwischenevaluation bei der Rektorats-Tenure-Kommission Einspruch gegen die Entschei-
dung der Fakultät einlegen. Das nähere Verfahren bestimmt § 10 dieser Ordnung.

§ 9

Informationspflichten der Fakultät

Die oder der Vorsitzende der Fakultäts-Tenure-Kommission informiert die Kandidatin 
oder den Kandidaten zeitnah über das Ergebnis der Zwischenevaluation. Sie/er übermittelt 
der Kandidatin/dem Kandidaten eine schriftliche und qualifizierte Rückmeldung zur bisheri-
gen Tätigkeit. Die Mitteilungen der Kommission sind in das Tenure-Dossier aufzunehmen. 

§ 10

Einspruchsverfahren

(1) Im Falle des Einspruchs der Kandidatin/des Kandidaten gegen die negative Zwi-
schenevaluation gemäß § 8 Abs. 6 wird das Verfahren durch die Rektorats-Tenure-
Kommission weiter geführt.

(2) Auf der Basis des Beschlusses der Engeren Fakultät und des Tenure-Dossiers 
spricht die Rektorats-Tenure-Kommission eine schriftliche Empfehlung zur Beendigung oder 
Weiterführung des Tenure Track-Verfahrens aus. Diese ist in das Tenure-Dossier aufzu-
nehmen. Die Rektorats-Tenure-Kommission kann weitere externe Gutachten einholen und 
die Kandidatin bzw. den Kandidaten oder weitere Personen hören. Die Empfehlung der Rek-
torats-Tenure-Kommission geht dem Rektorat und der Dekanin/dem Dekan der betreffenden 
Fakultät zur Kenntnisnahme zu. 

(3) Auf Grundlage der Empfehlung der Rektorats-Tenure-Kommission und des Tenure 
Dossiers entscheidet das Rektorat abschließend über die Weiterführung oder die Beendi-
gung des Tenure Track-Verfahrens. Ist eine negative Entscheidung beabsichtigt, erhält die 
Kandidatin/der Kandidat gemäß § 28 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW Gelegenheit, sich 
zu den für die Entscheidung erheblichen Tatsachen schriftlich zu äußern. Im Rahmen der 
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Akteneinsicht sind bei Gutachten über die fachliche Eignung personenbezogene Daten über 
die Gutachter/innen zu anonymisieren.

§ 11

Endevaluation

(1) Die Endevaluation wird in der Regel spätestens im dritten Jahr der zweiten Phase 
des Tenure Track-Verfahrens durchgeführt. Bei positiver Endevaluation erfolgt die Übernah-
me der Kandidatin/des Kandidaten in ein dauerhaftes Beschäftigungs- oder Dienstverhältnis
unter Ausschreibungsverzicht. Bei negativer Endevaluation kann die Fakultät der Kandida-
tin/dem Kandidaten eine einjährige Auslauffinanzierung gewähren.

(2) Die Fakultäten stellen eine transparente und klare Kommunikation des Verfahrens
sicher und informieren die Kandidatin bzw. den Kandidat angemessen über die Verfahrens-
schritte und den Fortschritt des Verfahrens.

(3) Die Fakultäten können weitere Konkretisierungen bzw. fachspezifische Anpassun-
gen des in dieser Ordnung vorgegeben Rahmens vornehmen sowie Handreichungen zum 
Verfahren ausarbeiten. Diese sind der Rektorats-Tenure-Kommission anzuzeigen.

§ 12

Verfahren zur Endevaluation

(1) Die/der Vorsitzende der Fakultäts-Tenure-Kommission fordert die Kandidatin oder 
den Kandidaten in der Regel spätestens ein Jahr vor Ablauf der in der Regel dreijährigen 
zweiten Phase des Tenure Track-Verfahrens zur Einreichung eines Selbstberichts auf und 
eröffnet damit das Evaluationsverfahren. Der Selbstbericht der Kandidatin oder des Kandida-
ten ist dem Kommissionsvorsitzenden spätestens sechs Wochen nach Aufforderung zur Ein-
reichung vorzulegen und in das Tenure-Dossier aufzunehmen. Die Rektorats-Tenure-
Kommission wird durch den Vorsitzenden der Fakultäts-Tenure-Kommission über die Verfah-
renseröffnung informiert.

(2) Die Fakultäts-Tenure-Kommission holt mindesten drei ausführliche externe Gutach-
ten zu den Leistungen der Kandidatin/des Kandidaten ein. Die Fakultät begründet die Aus-
wahl der Gutachter/innen schriftlich. Mindestens eine der Gutachter/innen sollte aus dem 
Ausland kommen. Die Gutachter/innen müssen gemäß den gängigen DFG-Richtlinien unbe-
fangen sein und dies zusammen mit ihrem Gutachten erklären. Die Gutachter/innen erhalten 
einen von der Fakultäts-Tenure-Kommission verfassten schriftlichen Arbeitsauftrag unter 
Angabe der Evaluationskriterien sowie den Selbstbericht der Kandidatin/des Kandidaten. Die 
Begründung für die Gutachterauswahl, der Arbeitsauftrag, die Kriterien sowie die Gutachten 
sind in das Tenure-Dossier aufzunehmen.

(3) Auf der Basis des Tenure-Dossiers und der eingeholten Gutachten verfasst die Fa-
kultäts-Tenure-Kommission einen schriftlichen Bericht, der auf die Evaluationskriterien Be-
zug nehmen muss. Der Bericht umfasst mindestens eine Beschreibung und Evaluation der 
bisherigen Leistungen der Kandidatin/des Kandidaten in den Bereichen Forschung, Lehre
und akademische Selbstverwaltung sowie eine Einschätzung der weiteren wissenschaftli-
chen Entwicklung bzw. des Potentials. Der Bericht schließt mit einer Empfehlung zur Über-
nahme in ein dauerhaftes Beschäftigungs- oder Dienstverhältnis unter Ausschreibungsver-
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zicht oder zur Beendigung des Tenure-Track-Verfahrens. Der Bericht enthält das Tenure-
Dossier im Anhang.

(4) Auf der Basis des Berichts empfiehlt die Engere Fakultät die Übernahme in ein 
dauerhaftes Beschäftigungs- oder Dienstverhältnis unter Ausschreibungsverzicht oder die 
Beendigung des Tenure Track-Verfahrens. Die Empfehlung der Engeren Fakultät wird 
schriftlich festgehalten und umfasst mindestens das Abstimmungsergebnis und die Begrün-
dung für das Votum. 

(5) Auf Basis der Empfehlungen der Fakultäts-Tenure-Kommission, der Engeren Fakul-
tät, des Tenure-Dossiers und der eingeholten Gutachten verfasst die Rektorats-Tenure-
Kommission eine Stellungnahme, die in das Tenure Dossier aufgenommen wird. Die Stel-
lungnahme muss Bezug nehmen auf die Evaluationskriterien und enthält eine Empfehlung 
zur Übernahme in ein dauerhaftes Beschäftigungs- oder Dienstverhältnis unter Ausschrei-
bungsverzicht oder zur Beendigung des Tenure-Track-Verfahrens.

(6) Die Empfehlungen der Fakultäts-Tenure-Kommission und der Rektorats-Tenure-
Kommission sowie das Tenure-Dossier gehen dem Rektorat und der Dekanin/dem Dekan 
der betreffenden Fakultät zu. 

(7) Die Kandidatin/der Kandidat hat zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens Gelegenheit zur 
schriftlichen Stellungnahme. Die Stellungnahme ist in das Tenure-Dossier aufzunehmen.

(8) Das Rektorat entscheidet abschließend über die Übernahme in ein dauerhaftes Be-
schäftigungs- oder Dienstverhältnis unter Ausschreibungsverzicht oder die Beendigung des 
Tenure-Track-Verfahrens. Ist eine negative Entscheidung beabsichtigt, erhält die Kandida-
tin/der Kandidat gemäß § 28 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW Gelegenheit, sich zu den 
für die Entscheidung erheblichen Tatsachen schriftlich zu äußern. Im Rahmen der Aktenein-
sicht sind bei Gutachten über die fachliche Eignung personenbezogene Daten über die Gut-
achter/innen zu anonymisieren.

(9) Bei negativer Endevaluation kann die Fakultät eine einjährige Auslauffinanzierung 
gewähren.

§ 13

Vorzeitige Verstetigung

Sofern eine Kandidatin ein Kandidat gemäß § 38 Absatz 1 Satz 4 und 5 Hochschulge-
setz vor Abschluss des in dieser Ordnung bestimmten Evaluationsverfahrens einen Ruf an 
eine andere Hochschule erhält, können zur Rufabwehr die Endevaluation gemäß den §§ 11, 
12 dieser Ordnung oder eine verkürzte Evaluation eingeleitet werden. Das Rektorat ent-
scheidet hierüber auf Antrag der Fakultät im Einzelfall.

§ 14

Schlussbestimmungen

(1) Empfehlungen über Änderungen sowie die Aufhebung dieser Ordnung können von 
allen an diesem Verfahren beteiligten Stellen der Rektorats-Tenure-Kommission vorgelegt 
werden, die diese nach Prüfung dem Rektorat vorlegt. Das Rektorat entscheidet, wie dem 
Senat ein entsprechender Antrag zur Entscheidung vorgelegt wird.
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(2) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilun-
gen der Universität zu Köln in Kraft.

(3) Soweit Zielvereinbarungen, die vor Inkrafttreten dieser Ordnung abgeschlossen 
wurden, Bestimmungen über die Zwischenevaluation der Kandidatinnen oder Kandidaten 
enthalten, gehen diese den Regelungen dieser Ordnung vor. Soweit Zielvereinbarungen, die 
vor Inkrafttreten dieser Ordnung abgeschlossen wurden, Bestimmungen über die Endevalua-
tion enthalten, können diese einvernehmlich an die Vorgaben dieser Ordnung angepasst 
werden.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorats der Universität zu Köln vom 
09.06.2015 und des Senats der Universität zu Köln vom 24.06.2015.

Köln, den 28.08.2015

Der Rektor der Universität zu Köln

gez.
Universitätsprofessor Dr. Axel Freimuth
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Anhänge

1) Tenure-Dossier
2) Bewertungskriterien

1) Tenure-Dossier

a) Allgemeines
Das Tenure-Dossier ist die fortlaufende Dokumentation über die Leistungen und Beurteilun-
gen des Kandidaten/der Kandidatin. Es ist streng vertraulich zu behandeln und wird zentral 
bei der Geschäftsstelle der Rektorats-Tenure-Kommission abgelegt. 
Das Tenure-Dossier kann nur von Personen eingesehen werden, die zur ordnungsgemäßen 
Erfüllung ihres Mandats im Rahmen der hier definierten Tenure-Track-Verfahren dazu befugt 
sind. Das Tenure-Dossier enthält zumindest die folgenden Dokumente:

Protokolle und Berichte über Statusgespräche KandidatIn/ DekanIn
Selbstberichte des Kandidaten/der Kandidatin
Berichte/Empfehlungen der Engeren Fakultät
Gutachten
Berichte/Empfehlungen der Rektorats-Tenure-Kommission
Stellungnahmen des Kandidaten/der Kandidatin
Feedback zu Entscheidungen

b) Selbstbericht
Der Selbstbericht dokumentiert die Leistungen des Kandidaten/der Kandidatin. Er ist i.d.R.
auf Englisch zu verfassen, es sei denn die Fakultät regelt im Einzelfall anderes. Die Sprache 
in der er zu verfassen ist, ist dem Kandidaten/der Kandidatin bei Aufforderung zur Einrei-
chung verbindlich mitzuteilen. Dabei ist insbesondere zu gewährleisten, dass internationale 
Gutachter am Verfahren ungehindert teilnehmen können. Der Selbstbericht umfasst mindes-
tens:

Allgemein
CV
Publikationsliste (Berichtszeitraum, nach Publikationsform gegliedert)
Liste wissenschaftlicher Vorträge
Eine max. 10-seitige Darstellung der zukünftigen Forschungspläne und der erreichten 
Ziele unter Berücksichtigung der drei Bereiche: Forschung, Lehre (inkl. kurzer Erläu-
terung von Lehrformen und Methoden), akademische Selbstverwaltung.

In einem tabellarischen Anhang sind zudem die folgenden Übersichten aufzuführen:

a) Forschung
Nennung und kurze Erläuterung der wichtigsten Forschungsthemen
Anträge auf Drittmittel, eingeworbene Drittmittel (öffentlich, privatwirtschaftlich)
Darstellung der Kooperation (intern/extern)
Auszeichnungen, Preise, Stipendien
Mitgliedschaften
ggf. Transfer/Patente/Kooperationen mit der Praxis

b) Lehre
Verzeichnis der Lehrveranstaltungen, kurze Darstellung der Lehrinhalte
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Liste Betreuung von Abschlussarbeiten und Promotionen und Aktivitäten zur Nach-
wuchsförderung
Angaben zur Internationalität der Lehre (z.B. Lehrangebote in Fremdsprachen, Be-
treuung von ausl. Studierenden)
Ergebnisse von Lehrevaluationen
Sonstige Nachweise der Lehrqualifikation: z.B. Lehrprojekte, Fortbildungen, Lehrfor-
schung

c) Akademische Selbstverwaltung
Kurze Darstellung der Aktivitäten in der Selbstverwaltung und des eigenen Beitrags
Mitgliedschaft in wissenschaftlichen Gesellschaften und Fachgesellschaften
Herausgeberschaft für wissenschaftliche Zeitschriften, Reihen etc.
Review-Tätigkeiten
Weitere Tätigkeiten als Sachverständiger, GutachterIn, oder bei Verwaltungs-, Ge-
setzgebungs-, und Justizanhörungen etc.

d) Gutachter/innenvorschläge für die Evaluationen

Die Fakultäts-Tenure-Kommission und die Rektorats-Tenure-Kommission können die Bei-
bringung weiterer Informationen/Unterlagen zur Auflage machen.

c) Berichte/Empfehlungen der Rektorats-Tenure-Kommission und der Fakultäts-Tenure-
Kommission
Um Vergleichbarkeit zu gewährleisten, sollen Berichte ähnlich gegliedert sein und ähnliche 
Punkte adressiert werden:

Berichte der Fakultäts-Tenure-Kommission und der Rektorats-Tenure-Kommission
Einleitung
Evaluationsverfahren (Vorgehensweise, Beschreibung Selbstbericht, Begründung der 
Auswahl der externen Gutachter/innen)
Rahmenbedingungen (fachspezifische Besonderheiten)
Kriterien und Maßstäbe der Bewertung
Darstellung und Bewertung der Forschungsleistungen
Darstellung und Bewertung der Leistungen in Lehre und akademischer Selbstverwal-
tung
Bewertung der Gesamtleistung und Einschätzung des Potentials
Zusammenfassung (wesentliche Ergebnisse, Empfehlung)

2) Bewertungskriterien

a) Allgemeines
Der folgende Kriterienkatalog gibt einen Rahmen vor, um übergreifende Standards für die 
Tenure-Track-Evaluationen zu etablieren. Der Kriterienkatalog ist in Abhängigkeit vom jewei-
ligen Fach zu erweitern bzw. einzugrenzen.

b) Forschung
Qualität, Originalität und Kreativität der Forschung
Qualität klinischer Kompetenzen
Qualität der Veröffentlichungen (Plausibilität, Methodische Fundierung, innovativer 
Charakter, Beitrag zur Entwicklung eines Forschungsgebiets)
Impact factor/Zitationen
Rezeption und Bewertung der Veröffentlichungen (national/international)
Erweiterung und Innovation der Arbeiten seit der Dissertation
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Eigenständigkeit des wissenschaftlichen Ansatzes
Einwerbung von Drittmitteln (Umfang, Mittelgeber)
Kooperationen (intern/extern), mit der Praxis
Gastvorträge
Preise und Auszeichnungen, Mitgliedschaft in Akademien und wissenschaftlichen 
Vereinigungen
Organisation von Tagungen
Tätigkeit als Herausgeber und Rezensent
Transfer, Patente
Wissenschaftliches Entwicklungspotential im internationalen Vergleich

c) Lehre
Qualität und Lehrspektrum, theoretische/methodische Fundierung der Lehre 
Betreuung von Abschlussarbeiten und Dissertationen
Internationalität
Ergebnisse Lehrevaluationen
Lehrpreise
Didaktische Kompetenzen und Fortbildungen
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Akademische Personalentwicklung 

Universität zu Köln  

4. April 2017 

Präambel 

An der Universität zu Köln (UzK) sind in den letzten Jahren umfangreiche Struk-

turen und Angebote zur Akademischen Personalentwicklung (AP) entstanden. 

Dazu gehören einerseits das flächendeckend und dauerhaft etablierte Netz der 

Graduiertenförderung durch die UzK-Graduiertenschulen (GS) der Fakultäten1 

sowie das Albertus Magnus Graduiertenzentrum (AMGC) und andererseits das 

umfangreiche Qualifizierungsangebot der Personalentwicklung Wissenschaft 

(Abt. 43 der zentralen Hochschulverwaltung) mit derzeit jährlich ca. 1000 Teil-

nehmerInnen. Diese Strukturen wurden zum Teil durch extern eingeworbene 

Förderprogramme angeschoben (z.B. NRW-Graduiertenschulen, Exzellenziniti-

ative, ...) und nach deren Auslaufen durch die UzK verstetigt. Durch die inzwi-

                                            

1 Übergreifende, durch die UzK finanzierte GS’n in den Fakultäten sind:  
 WiSo: Cologne GS in Management, Economics and Social Sciences;   

 ReWi: GS der Rechtswissenschaftlichen Fakultät;  

 Med: GS Human- und Zahnmedizin; 

 Phil: a.r.t.e.s. GS for the Humanities;  

 MNF: GS for Biological Sciences; Bonn-Cologne-GS of Physics and Astronomy; GS of Ge-

osciences. Die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät ist dabei, diese drei GS’n in 
eine Fakultätsgraduiertenschule zu integrieren, die zusätzlich eine GS für Mathematik und 

Naturwissenschaften enthalten wird);  

 HumF: GS der Humanwissenschaftlichen Fakultät;  

 ZfL: GS für LehrerInnenbildung. 

Die UzK-GS und das Albertus Magnus Graduate Center unterstützen weitere Förderprogramme 

für Promovierende, die (in der Regel zeitlich befristet) über Drittmittel finanziert werden (z.B. 

DFG-Graduiertenkollegs, EU-Förderprogramme, Graduiertenförderung innerhalb von Verbund-

forschungsprojekten wie Sonderforschungsbereichen) sowie Graduiertenschulen, die mit den 

außeruniversitären Partnereinrichtungen betrieben werden (insb. Max-Planck-Research 

Schools).   
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schen vielfältigen und umfangreichen Aktivitäten wird es immer wichtiger, die 

Angebote und Zuständigkeiten besser aufeinander abzustimmen, sichtbarer zu 

machen und eng an der Nachfrage durch das akademische Personal zu orien-

tieren. Die UzK trägt basierend auf dem bereits Erreichten diesen Bedarfen 

durch die Implementierung einer systematischen und umfassenden Akademi-

schen Personalentwicklung Rechnung.2  

Das vorliegende Papier zielt auf die grundsätzliche Struktur der AP an der UzK 

und definiert zentrale AkteurInnen, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten. 

Es dient als Basis und Rahmen für weiterführende Diskussionen mit den Fakul-

täten und zentralen Einrichtungen, den AkteurInnen der AP, den Personal- und 

Interessenvertretungen, den relevanten AkteurInnen in der Universitätsverwal-

tung sowie den Beschäftigten. Das Papier zielt nicht auf eine detaillierte inhaltli-

che Ausgestaltung der AP und ihre Umsetzung. Diese muss vielmehr kontinu-

ierlich über die nächsten Jahre und darüber hinaus in Zusammenarbeit zwi-

schen den oben genannten Gruppen und Einrichtungen erfolgen, ausgerichtet 

an den strategischen Zielen der UzK und den Bedarfen der Betroffenen. Hierbei 

sind Querschnittsthemen wie Internationalisierung, Gleichstellung, Familien-

freundlichkeit und Diversität ebenso zu berücksichtigen wie Fragen zur syste-

matischen Bedarfserhebung und Qualitätssicherung.  

1. Ziele und Aufgaben   

Ziel der AP ist die Weiterentwicklung des akademischen Personals mit Blick auf 

die individuelle berufliche Entwicklung und Karriere der Beschäftigten sowie zur 

Erreichung und Sicherung der strategischen Ziele der UzK. Neben der Weiter-

entwicklung von Kompetenzen mit Blick auf die Tätigkeit an der UzK geht es 

dabei auch um die Personalgewinnung und -bindung. Die Personalentwicklung 

betrifft dabei in besonderem Maße (aber nicht ausschließlich) die Nachwuchs-

förderung, bei der Karrierewege inner- und außerhalb der UzK sowie im außer-

                                            

2 Die Personalentwicklung für Beschäftigte in Technik und Verwaltung ist seit langem an der 

UzK etabliert und wird mit der AP in ein Gesamtpersonalentwicklungskonzept integriert werden. 
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universitären Arbeitsmarkt zu berücksichtigen sind. Ein besonderes Augenmerk 

wird auch auf die Förderung von strukturell benachteiligten Gruppen gelegt. 

Aus diesen Zielen abgeleitete Kernaufgaben der AP sind: 

 Personalgewinnung und -bindung, inkl. Berufungsverfahren und Beru-

fungsmanagement 

 Entwicklung fachlicher und überfachlicher Kompetenz 

 Entwicklung von Führungs- und Managementkompetenz  

 Karriereorientierung und -entwicklung  

 Mentoring und Coaching  

 Betriebliches Gesundheitsmanagement 

2. Zielgruppen 

Die AP richtet sich von den Promovierenden bis zu den HochschullehrerInnen 

an sämtliche akademische Beschäftigte.3 Folgende Zielgruppen können mit 

Blick auf die AP identifiziert werden:  

1. NachwuchswissenschaftlerInnen. Hierzu gehören  

a. Promovierende;   

b. PostDocs (d.h. NachwuchswissenschaftlerInnen, welche die Promoti-

on bereits abgeschlossen haben und eine Karriere in der Wissen-

schaft anstreben).4 

                                            

3 Inklusive der Promovierenden in strukturierten Programmen, die nicht im engeren Sinne Be-

schäftigte der UzK sind und anderweitig, z.B. durch Stipendien, finanziert werden.  

4 Befristete W2- oder W3-Professoren gehören nicht zu dieser Gruppe, es sei denn, sie sind 

ausdrücklich und ausnahmsweise bereits in der Ausschreibung als „Nachwuchsprofessuren“ 
ausgewiesen. In diesem Fall handelt es sich in der Regel um Tenure Track-Verfahren.   
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2. Nachwuchs im Wissenschaftsmanagement5 (d.h. Beschäftigte mit wis-

senschaftlichem Abschluss (bspw. Master, Promotion), die eine Karriere 

im Wissenschaftsmanagement anstreben). 

3. (Senior) Researcher (d.h. wissenschaftliche MitarbeiterInnen und aka-

demische Räte, welche sich bereits qualifiziert haben und mit verschie-

denen Aufgabenschwerpunkten (insb. Forschung, Lehre, Wissen-

schaftsmanagement) auf verstetigten oder befristeten Stellen an der UzK 

angestellt sind).  

4. HochschullehrerInnen (d.h. W2- und W3-ProfessorInnen bzw. Hoch-

schuldozentInnen, welche sich nicht mehr in der Qualifizierungsphase 

befinden). 

Studierende werden im Kontext der AP nicht als primäre Zielgruppe betrachtet. 

Einzelne Angebote der AP sollen jedoch, wenn sinnvoll und organisatorisch 

möglich, auch für Studierende geöffnet werden. 

3. Akteure und Zuständigkeiten 

A. Akteure  

Die grundsätzliche Zuständigkeit für die AP liegt beim Rektorat, insbesondere 

bei dem im Jahr 2015 neu geschaffenen Prorektorat für Planung und wissen-

schaftliches Personal, sowie den Dekanaten und zentralen Einrichtungen. Dies 

betrifft die strategische Ausrichtung, den Mitteleinsatz und alle weiteren Fragen 

von grundsätzlicher Bedeutung. Die Entscheidungsfindung erfolgt auf der Basis 

der bestehenden partizipativen Entscheidungswege an der UzK, die insbeson-

dere die Einbeziehung der Personal- und Gruppenvertretungen gewährleisten.  

                                            

5 Die Etablierung eines systematisch ausgestalteten Karrierewegs für diesen Bereich an der 

UzK wird im Strategiepapier Karrierewege für den wissenschaftlichen Nachwuchs in der Post-

Doc-Phase adressiert.  
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Hinsichtlich ihrer Aufgaben und bei der operativen Umsetzung werden das Rek-

torat, die Dekanate und die zentralen Einrichtungen von folgenden AkteurInnen 

unterstützt: 

1. AkteurInnen der Graduiertenförderung:  

a. Albertus Magnus Graduate Center (AMGC) 

b. UzK-Graduiertenschulen1  

2. Personalentwicklung Wissenschaft (Abt. 43: PE-Wiss) 

3. Zentrum für allgemeine Kompetenzen der UzK (ZAK, in Planung) 

4. Zentrum für Hochschuldidaktik (ZHD). 

Weitere relevante AkteurInnen sind das Professional Center, das Zentrum für 

LehrerInnenbildung (ZfL), die Universitäts- und Stadtbibliothek (USB) sowie das 

Regionale Rechenzentrum (RRZK), die insbesondere Aufgaben mit Blick auf 

die Berufsrelevanz der Studiengänge oder im Bereich der wissenschaftlichen 

Dienstleistungen wahrnehmen. Viele der Aktivitäten und Kompetenzen (z.B. 

Kontakte zur beruflichen Praxis) sind jedoch auch für die AP relevant und sollen 

in den Angeboten der AP Berücksichtigung finden. 

B. Zuständigkeiten 

Die Zuständigkeiten der oben genannten AkteurInnen müssen genau definiert 

werden, damit eine effiziente und synergetische Struktur der Angebote gewähr-

leistet ist. Sie richtet sich im Einzelnen an Zielgruppen und/oder Aufgaben aus. 

(1) Aufgabenbezogene Zuständigkeit 

Aufgabenbezogene Zuständigkeiten für sämtliche Zielgruppen haben das ZAK 

und das ZHD. Alle oben genannten AkteurInnen der AP arbeiten in den be-

troffenen Aufgabenbereichen eng mit dem ZAK und dem ZHD zusammen. 
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a. Zentrum für allgemeine Kompetenzen6 

Das ZAK soll das überfachliche Angebot der UzK in Sprachen, Mathematik und 

digitaler Bildung anbieten. Zielgruppen sind sämtliche Angehörigen der UzK, 

von Studierenden bis zu HochschullehrerInnen. Es hebt sich damit von den 

entsprechenden fachwissenschaftlichen Angeboten der Fakultäten und zentra-

len Einrichtungen ab. Wenn sinnvoll und durch entsprechende Nachfrage 

und/oder inhaltliche Aspekte gestützt, arbeitet das ZAK mit den Fakultäten und 

zentralen Einrichtungen zusammen, etwa mit Blick auf wissenschaftliche Be-

gleituntersuchungen oder Spezialangebote (z.B. bei wenig nachgefragten 

Fremdsprachen). Das ZAK agiert mit eigenem Personal und orientiert sich am 

Grundsatz der Nachfrageorientierung. Es zertifiziert die Kursteilnahme und den 

Erwerb von Kompetenzen. 

b. Zentrum für Hochschuldidaktik 

Das ZHD übernimmt das Angebot im Bereich der Hochschuldidaktik für die ge-

samte UzK. Wie das ZAK zertifiziert auch das ZHD die Teilnahme an Kursen. 

Organisation und Zuständigkeit für das ZHD liegen beim Prorektorat für Studi-

um und Lehre. Hochschuldidaktische Aus- und Weiterbildung wird an der UzK 

insbesondere im Hinblick auf die Ausgestaltung der Karrierewege für den wis-

senschaftlichen Nachwuchs in der PostDoc-Phase als Qualifizierungsziel für 

eine wissenschaftliche Laufbahn eingerichtet. 

(2) Zielgruppenspezifische Zuständigkeit 

c. Personalentwicklung Wissenschaft 

Die PE-Wiss (Abt. 43) ist – mit Ausnahme der Promovierenden – für alle oben 

definierten Zielgruppen und insbesondere für den wissenschaftlichen Nach-

wuchs in der PostDoc-Phase sowie für sämtliche Aufgabenbereiche der AP zu-

ständig (mit Ausnahme der im vorigen Abschnitt definierten Zuständigkeitsbe-

reiche). Die Primärverantwortung für die fachliche Betreuung der in der Qualifi-

                                            

6 Das ZAK befindet sich derzeit in der strategischen Planungsphase. 
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zierungsphase befindlichen Beschäftigten liegt weiterhin bei den Fakultäten. Die 

Aufgabe der PE-Wiss liegt in der allgemeinen und fakultätsübergreifenden Be-

ratung und Weiterbildung der Beschäftigten.  

Um eine gute Ankopplung der Aktivitäten der PE-Wiss insbesondere an die Be-

darfe der in der Qualifizierungsphase befindlichen Beschäftigten zu gewährleis-

ten, benennen die Fakultäten jeweils eine Beauftragte/einen Beauftragten für 

die PostDocs.7 Die Beauftragten arbeiten eng mit dem Prorektorat für Planung 

und wissenschaftliches Personal sowie der PE-Wiss zusammen und beraten 

letztere hinsichtlich ihrer Aktivitäten.  

Die PE-Wiss sowie die Beauftragten für die PostDocs arbeiten insbesondere 

eng mit dem Junior Faculty Club sowie dem AMGC zusammen und schaffen so 

ein sichtbares, abgestimmtes und nachfrageorientiertes Angebot. Die Angebote 

der PE-Wiss werden, wo immer sinnvoll, für Promovierende geöffnet. Darüber 

hinaus stimmt die PE-Wiss ihre Aktivitäten eng mit anderen Anbietern (etwa 

dem Dezernat 7 im Bereich der Schulung zur Drittmitteleinwerbung oder dem 

GATEWAY Gründungsservice der UzK) ab. 

d. AMGC und Graduiertenschulen der Fakultäten 

Das AMGC und die UzK-GS schaffen als gemeinsames Netzwerk ein abge-

stimmtes Angebot für den wissenschaftlichen Nachwuchs in der Promotions-

phase an der UzK. Die UzK-GS sind dabei für die fachbezogenen Angebote 

zuständig, also z.B. für die fachliche und methodische Vertiefung, fachbezoge-

ne Austauschprogramme, etc. Das AMGC ist für überfachliche Angebote für die 

Promovierenden zuständig und bietet diese in Zusammenarbeit mit anderen 

AnbieterInnen der UzK an, insbesondere mit dem ZAK und dem ZHD. Die An-

gebote des AMGC werden, wo immer sinnvoll, für PostDocs geöffnet. Umge-

kehrt greift das AMGC, wo immer sinnvoll, auf die Angebote der PE-Wiss zu-

rück. 

                                            

7 Diese Zuständigkeit kann an das Amt einer Prodekanin/eines Prodekans gekoppelt sein.  
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Die Zusammenarbeit in diesem Netzwerk soll durch ein Leitungsgremium koor-

diniert werden, in das die Fakultäten und das ZfL jeweils eine Beauftragte/einen 

Beauftragten für die Graduiertenförderung entsenden (in der Regel die wissen-

schaftliche Leiterin/den wissenschaftlichen Leiter der UzK-GS). Das Gremium 

wird durch den Prorektor für Planung und wissenschaftliches Personal geleitet. 

Die akademische Direktorin/der akademische Direktor des AMGC wird aus dem 

Kreis der FakultätsvertreterInnen gewählt. 

4. Albertus-Magnus-Nachwuchszentrum 

Die Strukturen und Aktivitäten zur Förderung des wissenschaftlichen Nach-

wuchses werden mittelfristig unter dem Dach des neu zu etablierenden Alber-

tus-Magnus-Nachwuchszentrums zusammengeführt. Die Aufgabe des Nach-

wuchszentrums ist es, die Tätigkeiten der verschiedenen Akteure zu koordinie-

ren, Abstimmungsfragen zu klären und für ein flächendeckendes Programm zu 

sorgen.  
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Karrierewege für den wissenschaftlichen Nachwuchs  

in der PostDoc-Phase 

Universität zu Köln  

4. April 2017 

Präambel 

Die Universität zu Köln (UzK) sieht sich als forschungsorientierte Volluniversität 

in der Verantwortung, hervorragenden akademischen Nachwuchs auszubilden 

und diesem Nachwuchs ein breites Spektrum an attraktiven und gut planbaren 

Karrierewegen anzubieten. Bei der strategischen Fortentwicklung der Karriere-

wege für den wissenschaftlichen Nachwuchs hat die UzK in den letzten Jahren 

bereits bedeutende Akzente gesetzt, beispielsweise durch die flächendeckende 

Einführung des Tenure Track-Verfahrens im Jahr 2010. Die UzK möchte nun in 

einem nächsten Schritt die Karrierewege für den wissenschaftlichen Nach-

wuchs in der PostDoc-Phase weiter verbessern und differenzieren. Damit greift 

sie die Kritik des Wissenschaftsrats auf, dass der „zur Verbesserung der Hoch-

schullehre erforderliche Ausbau des Lehrangebots […] sich in den bisherigen 

Personalstrukturen nicht hinreichend effektiv und effizient umsetzen“ lasse. Es 

sei erforderlich, die Personalstruktur auszudifferenzieren und zusätzliches Per-

sonal mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Lehre einzustellen. Darüber hinaus sieht 

die UzK als Exzellenzuniversität eine weitere zentrale Maßgabe in der Stärkung 

des akademischen Mittelbaus mit Schwerpunkt in der Forschung sowie im Be-

reich der wachsenden Gruppe von Beschäftigten mit Schwerpunkt im Lehr- und 

Forschungsmanagement bei gleichzeitiger Verbesserung der beruflichen Per-

spektiven aller Beschäftigtengruppen. Handlungsbedarf ergibt sich auch auf-

grund aktueller politischer Entwicklungen wie etwa der Novellierung des Wis-

senschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG), der Änderung des Hochschulge-

setzes Nordrhein-Westfalen durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz 

(DRModG) oder der Vereinbarung über „Gute Beschäftigungsbedingungen für 
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das Hochschulpersonal“. Hinzu kommen die Anforderungen, die als Fördervo-

raussetzung für wissenschaftliche Projekte etwa bei der Europäischen Union, 

der Deutschen Forschungsgemeinschaft und im Rahmen des Bund-Länder-

Programms zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses sowie der 1. 

und 2. Förderlinie der Exzellenzstrategie erfüllt werden müssen. 

Das vorliegende Papier enthält eine knappe Zusammenfassung der wesentli-

chen strategischen Elemente des Konzepts „Karrierewege für den wissen-

schaftlichen Nachwuchs in der PostDoc-Phase“. Dieses Konzept zielt darauf 

ab, die bereits bestehenden Strukturen im Hinblick auf Karrierewege für Be-

schäftigte in der PostDoc-Phase an der UzK zu konsolidieren und weiterzuent-

wickeln. Neben der weiteren Stärkung guter arbeitsrechtlicher Beschäftigungs-

bedingungen und einem klar strukturierten Konzept von Qualifizierungspfaden, 

die zur Professur bzw. neu eingeführten Hochschuldozentur führen, steht die 

Entwicklung eines durchlässigen Systems von Karrierewegen im Bereich des 

akademischen Mittelbaus im Vordergrund. Zentrale Maßgabe ist es, den aka-

demischen Mittelbau als einen äquivalenten und attraktiven Berufszweig für den 

wissenschaftlichen Nachwuchs weiter zu stärken und Karrierewege in den ver-

stetigten Mittelbau auszugestalten. Das Konzept schränkt in keiner Weise die 

Anforderungen der UzK an gute arbeitsrechtliche Beschäftigungsbedingungen 

für den wissenschaftlichen Nachwuchs in der Promotionsphase, den nicht-

promovierten akademischen Mittelbau, die Lehrkräfte für besondere Aufgaben, 

das Personal in Technik und Verwaltung und weitere Beschäftigungsgruppen 

(bspw. im Bereich der Dienstleistungen an den zentralen Einrichtungen) ein. 

Die Beschäftigungsbedingungen dieser Gruppen werden in parallelen strategi-

schen und operativen Prozessen fokussiert. 

Das vorliegende Papier dient als Basis für die weiterführende Diskussion mit 

den Fakultäten und zentralen Einrichtungen, den Personal- und Interessenver-

tretungen, den relevanten AkteurInnen in der Universitätsverwaltung sowie den 

Beschäftigten und wird im Laufe dieser Diskussion ständig weiterentwickelt. Es 

zielt nicht auf eine detaillierte inhaltliche Ausgestaltung und ihre Umsetzung ab 

und betont die Autonomie der Fakultäten und zentralen Einrichtungen bei der 
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konkreten Definition der Verfahrensregeln und Prozesse. Die Umsetzung des 

Konzepts „Karrierewege für den wissenschaftlichen Nachwuchs in der PostDoc-

Phase“ muss kontinuierlich über die nächsten Jahre und darüber hinaus erfol-

gen, ausgerichtet an den strategischen Zielen der UzK, den spezifischen Desi-

deraten der einzelnen Fakultäten und zentralen Einrichtungen und den Bedar-

fen der Beschäftigten. Hierbei sind Querschnittsthemen wie Internationalisie-

rung, Gleichstellung und Diversität ebenso zu berücksichtigen wie Fragen zur 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie und zur Qualitätssicherung. 

1. Qualitätssicherung und hochschulpolitische Zielsetzung 

Die UzK verpflichtet sich bei der Besetzung der Qualifizierungsstellen und Dau-

erstellen im Bereich des akademischen Mittelbaus sowie im Bereich der Hoch-

schullehrerInnen den Kriterien der Qualitätssicherung und der Fürsorge für die 

Beschäftigten. Die Besetzung aller in diesem Konzept definierten Stellenprofile 

findet grundsätzlich in einem qualitätsgeleiteten, objektivierbaren und transpa-

renten kompetitiven Auswahl- und Bewertungsverfahren statt, um den Anspruch 

der UzK an Chancen- und Geschlechtergerechtigkeit in der Wissenschaft zu 

gewährleisten. Im Besetzungsverfahren wird die Eignung der Bewerberin/des 

Bewerbers zur unabhängigen Forschung und Lehre festgestellt, die zugleich 

eine zentrale Anforderung aller in diesem Konzept erfassten Stellenprofile dar-

stellt. Die Vertragsgestaltung greift die familienfreundlichen Komponenten auf, 

welche das WissZeitVG definiert (vgl. § 2 Abs. 1 WissZeitVG). Dies sorgt für 

eine größtmögliche Planungssicherheit von Karriereverläufen und erhöht die 

Attraktivität der UzK als Arbeitgeberin. Setzen sich im Bewerbungsverfahren um 

eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin/wissenschaftlicher Mitarbeiter 

oder akademische Rätin/akademischer Rat interne BewerberInnen durch, wer-

den sie vor Vertragsabschluss über etwaige Einschränkungen der Karriereopti-

onen innerhalb der UzK aufgeklärt, welche sich aus dem Hausberufungsverbot 

ergeben. Die Besetzungs- bzw. Entfristungsentscheidung im Bereich der Dau-

erstellen stellt eine fakultätsweite Entscheidung dar, obliegt also nicht den ein-

zelnen LehrstuhlinhaberInnen bzw. InstitutsdirektorInnen. An der Medizinischen 
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Fakultät werden Entfristungsentscheidungen üblicherweise gemeinsam mit dem 

Vorstand der Universitätsklinik getroffen. Die verstetigten MitarbeiterInnen sind 

während des Verlaufs ihrer Beschäftigung an der UzK fortwährend weiter zu 

qualifizieren. 

Die Zuweisung von Nominalstellen im Mittelbaubereich an die Fakultäten ist mit 

der Erwartung verbunden, dass die Fakultäten und zentralen Einrichtungen ihre 

Personalplanung in einem auf Qualitätssicherung bedachten Dauerstellenkon-

zept umgesetzt haben, das insbesondere den oben spezifizierten Anforderun-

gen genügt.1 Die Dauerstellenkonzepte berücksichtigen neben den in diesem 

Papier aufgeführten Stellenprofilen auch Dauerstellen im Bereich der dezentra-

len Technik und Verwaltung, des nicht-promovierten akademischen Mittelbaus 

und den Lehrkräften für besondere Aufgaben. 

2. Karrierewege für den wissenschaftlichen Nachwuchs 

In ihrer Funktion als Ausbildungsstätte für den wissenschaftlichen Nachwuchs 

definiert die UzK strukturierte und zukunftsträchtige Formate zur wissenschaftli-

chen Qualifizierung. Im akademischen Bereich ergeben sich zwei übergeordne-

te Qualifizierungsziele: Zum einen die Professur sowie die durch das Dienst-

rechtsmodernisierungsgesetz NRW neu eingeführte Hochschuldozentur und 

zum anderen der verstetigte akademische Mittelbau.2  

Abbildung 1 stellt die Karrierewege für den wissenschaftlichen Nachwuchs in 

der PostDoc-Phase innerhalb der UzK im Überblick dar. In Abschnitt 2.1 wird 

auf den Karriereweg zum verstetigten akademischen Mittelbau und in Abschnitt 

2.2 auf den Karriereweg zur Professur bzw. Hochschuldozentur eingegangen. 

                                            

1 Dies wird, wie bei der kürzlich erfolgten Zuweisung vereinbart, in einigen Jahren durch eine 

Evaluation überprüft. 

2 Darüber hinaus berücksichtigen die Qualifizierungsformate an der UzK ausdrücklich auch 

Karriereziele in der zentralen und dezentralen Hochschulverwaltung, dem außeruniversitären 

Arbeitsmarkt sowie Wissenschaftsorganisationen und öffentlichen Einrichtungen. 



  
 

  
  

  
 

 



 
         

2.1 Akademischer Mittelbau 

Bereits jetzt trägt der hervorragend qualifizierte promovierte und nicht-

promovierte akademische Mittelbau weite Teile der Forschungsleistung, der 

akademischen Lehre und des Lehr- und Forschungsmanagements an der 

UzK.3 Die Beschäftigung im verstetigten akademischen Mittelbau erfolgt grund-

sätzlich auf einer entfristeten Stelle (E13 bis E15) oder auf einer Stelle als Aka-

demische Rätin/Akademischer Rat auf Lebenszeit (A13 bis A15). An der medi-

zinischen Fakultät kann die entfristete Beschäftigung im Bereich der Patienten-

versorgung darüber hinaus auf einer Stelle als Fachärztin/Facharzt oder Ober-

ärztin/Oberarzt (Ä2 oder Ä3) erfolgen. 

2.1.1 Neue Bezeichnungen der Stellenprofile im entfristeten akade-

mischen Mittelbau 

Das vorliegende Konzept trägt aktuellen Entwicklungen im In- und Ausland 

Rechnung, indem es die genannten drei Schwerpunkte Forschung, Lehre und 

Lehr- bzw. Forschungsmanagement in ein systematisches Qualifizierungskon-

zept überführt und neue einheitliche Bezeichnungen für die Stellenprofile ein-

führt. Folgende Bezeichnungen sind angedacht: 

- Higher Education Professional mit Schwerpunkt im Lehrmanagement 

bzw. Research Manager/Research Managerin mit Schwerpunkt im For-

schungsmanagement 

- Senior Teaching Fellow mit Schwerpunkt in der Lehre (Entwicklungsmög-

lichkeiten zum Principal Teaching Fellow) 

- Senior Research Fellow mit Schwerpunkt in der Forschung (Entwick-

lungsmöglichkeiten zum Principal Research Fellow). 

                                            

3 Im vorliegenden Konzept werden Stellenprofile im Bereich der forschungsbasierten Dienstleis-

tungen an den Fakultäten und zentralen Einrichtungen unter dem Begriff Forschungsmanage-

ment subsumiert. 
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Der Stellenbedarf und -zuschnitt in den verschiedenen Schwerpunkten variiert 

an den sechs Fakultäten und den zentralen Einrichtungen erheblich. 

2.1.2 Qualifizierungsphase für die Stellenprofile im entfristeten   

akademischen Mittelbau 

Ein neues Element des Konzepts stellt die Qualifizierungsphase für verstetigte 

Stellen im akademischen Mittelbau dar. Sie umfasst in der Regel drei Jahre, 

kann in begründeten Einzelfällen aber verringert werden, falls die über die Pro-

motion hinausgehende Qualifikation bereits zuvor – etwa im Rahmen eines 

Forschungsprojekts – erworben wurde. Während der Qualifizierungsphase wer-

den primär Qualifikationen im Hinblick auf den gewählten Schwerpunkt erwor-

ben, aber auch Leistungen in den jeweils anderen Bereichen erbracht. Die kon-

kreten Anforderungsprofile und zugehörigen Qualifizierungsverfahren legen die 

Fakultäten und zentralen Einrichtungen fest.  

Die UzK erkennt an, dass die PostDoc-Phase sich durch eine hohe Mobilitäts-

anforderung sowie einen hohen Publikations- und Erfolgsdruck für die Beschäf-

tigten auszeichnet, was insbesondere bei familiären Verpflichtungen zu Belas-

tungen führen kann. Eine zentrale Maßgabe dieses Konzepts ist daher, dass 

eine Benachteiligung von Beschäftigten in Teilzeit und Familienphasen durch 

zusätzliche Qualifizierungsanforderungen etwa im Bereich der Lehre oder des 

Lehr- und Forschungsmanagements nicht entstehen darf.  

In der Qualifizierungsphase wird der wissenschaftliche Nachwuchs grundsätz-

lich auf einer befristeten Stelle als wissenschaftliche Mitarbeite-

rin/wissenschaftlicher Mitarbeiter (E13/E14 befristet) oder auf einer Stelle als 

Akademische Rätin/Akademischer Rat auf Zeit (A13 a.Z.) beschäftigt. An der 

Medizinischen Fakultät kann die Beschäftigung während der Qualifizierungs-

phase auch als Fachärztin/Facharzt oder Oberärztin/Oberarzt im Rahmen einer 

befristeten Ä2- oder Ä3-Stelle erfolgen.  
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2.1.3 Durchlässigkeit zur Professur und Hochschuldozentur 

Der hoch qualifizierte verstetigte akademische Mittelbau der UzK soll durch zu-

sätzliche Entwicklungsmöglichkeiten gestärkt werden. Die UzK setzt durch das 

Element der expliziten Durchlässigkeit zur Professur bzw. Hochschuldozentur 

bei Vorliegen einer Habilitation bzw. habilitationsäquivalenter Leistungen da-

rauf, dass der akademische Mittelbau optimale Anreize und Bedingungen vor-

findet, um die eigene akademische Entwicklung im Bereich der Forschung 

und/oder Lehre voranzutreiben. Auf diese Weise wird eine bessere Planbarkeit 

für die Beschäftigten bei gleichzeitiger Sicherheit durch Entfristung gewährleis-

tet. Dies soll insbesondere im Hinblick auf Familiengründungsphasen die Situa-

tion der NachwuchswissenschaftlerInnen nachhaltig verbessern, ohne die Kar-

riereentwicklung einzuschränken. 

2.2 Professur und Hochschuldozentur 

2.2.1 Grundlagen 

Die Qualifizierung im Hinblick auf eine Universitätsprofessur oder Hochschuldo-

zentur erfolgt an der Universität zu Köln entweder im Rahmen des Tenure 

Track-Verfahrens oder im Rahmen der derzeit üblichen befristeten Stellenfor-

mate (E13 befristet bzw. A13 a.Z.).  

In enger Abstimmung mit der Universitätsleitung definieren die Fakultäten Krite-

rien und Verfahren für die Berufung auf die Hochschuldozentur, die ein in NRW 

neu eingeführtes Stellenformat im Bereich der HochschullehrerInnen mit Lehr-

schwerpunkt darstellt. Insbesondere ist festzulegen, wie habilitationsäquivalente 

Leistungen in diesem Bereich definiert werden. Nach ersten Einschätzungen 

variiert der Bedarf an diesem Stellenformat an den Fakultäten erheblich. Das 

Hochschulgesetz NRW ermöglicht es in seiner aktuellen Fassung nicht, Hoch-

schuldozentInnen einen Professorentitel zu verleihen. Die UzK trägt diesem 

Umstand Rechnung, indem sie die Möglichkeit eröffnet, diese Beschäftigten 

nach den üblichen Verfahrensregeln mit dem Titel einer außerplanmäßigen Pro-
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fessur auszustatten, wodurch die Attraktivität dieser Stellenprofile erhöht wird. 

Der korporationsrechtliche Titel „außerplanmäßige Professo-

rin“/„außerplanmäßiger Professor“ kann von der Universität an InhaberInnen 

einer venia legendi nach einer fünfjährigen Bewährungsphase auf Vorschlag 

der Fakultät vergeben werden (§ 41 HG NRW). 

2.2.2 Tenure Track-Verfahren 

Die Qualifizierung im Rahmen des Tenure Track-Verfahrens umfasst an der 

UzK insgesamt zwei mal drei Jahre mit Zwischenevaluation. Das Verfahren ist 

in der Tenure Track-Ordnung der UzK seit 2010 beschrieben und wird seitdem 

bei Bedarf weiterentwickelt.  

Eine Neuerung des Tenure Track-Verfahrens ist, dass Tenure Track-Stellen 

nach einer entsprechenden Änderung der Tenure Track-Ordnung und der Beru-

fungsordnung der UzK nicht nur im Bereich der Juniorprofessuren (W1) ausge-

schrieben werden können, sondern gemäß den durch das 2016 in Kraft getre-

tene Dienstrechtsmodernisierungsgesetz NRW geänderten Vorgaben auch im 

Bereich der wissenschaftlichen MitarbeiterInnen. Damit können auch Nach-

wuchsgruppenleitungen und andere hochkarätige WissenschaftlerInnen (bspw. 

aus dem Emmy-Noether-Programm der Deutschen Forschungsgemeinschaft 

oder im Rahmen von Kooperationsverträgen mit den Max-Planck-Instituten) 

dauerhaft für die UzK gewonnen werden, für die eine Beschäftigung im Rahmen 

einer Juniorprofessur nicht in Frage kommt. Das Tenure Track-Verfahren wird 

für diese wissenschaftlichen MitarbeiterInnen äquivalent zum Tenure Track-

Verfahren bei Juniorprofessuren ausgestaltet. Auch erfolgt eine Gleichstellung 

mit der Gruppe der JuniorprofessorInnen mit Tenure Track, insbesondere sind 

die etablierten Gleichstellungsmaßnahmen der UzK für Berufungs- und Beset-

zungsverfahren anzuwenden. Die entsprechenden Änderungen der Tenure 

Track-Ordnung sowie der Berufungsordnung werden derzeit vorgenommen. 

Aus Gründen der Qualitätssicherung ist im Rahmen des Tenure Track-

Verfahrens eine kompetitive Stellenbesetzung unerlässlich. Darüber hinaus ist 

das Hausberufungsverbot bereits bei der Besetzung jeder Qualifikationsstelle 
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mit Tenure Track zu berücksichtigen. Bei der Berufung auf eine Professur kön-

nen demnach interne Beschäftigte nur berücksichtigt werden, wenn sie nach 

der Promotion die Hochschule gewechselt haben oder mindestens zwei Jahre 

außerhalb der berufenden Hochschule wissenschaftlich tätig waren (§ 37 Abs. 2 

HG NRW). Wissenschaftliche MitarbeiterInnen der UzK können darüber hinaus 

nur in begründeten Ausnahmefällen und wenn zusätzlich die Voraussetzungen 

für JuniorprofessorInnen vorliegen, berücksichtigt werden.  

In Ausnahmefällen kann gemäß der Vorgaben des geänderten Hochschulge-

setzes NRW eine nachträgliche Aufnahme in das Tenure Track-Verfahren unter 

Berücksichtigung des dargelegten Hausberufungsverbots erfolgen, sofern die 

Kandidatin/der Kandidat einen verobjektivierten, externen Nachweis von über 

die Promotion hinausgehenden herausragenden wissenschaftlichen Leistungen 

erbringt.  

Als entsprechende Nachweise sollen gelten: 

- die Einwerbung eines Starting und Consolidator Grants des European 

Research Council 

- die Aufnahme in das Emmy-Noether-Programm der Deutschen For-

schungsgemeinschaft 

- die Übertragung der selbstständigen Nachwuchsgruppenleitung der Max-

Planck-Gesellschaft, der Helmholtz-Gemeinschaft oder eine selbststän-

dige Nachwuchsgruppe der Volkswagen-Stiftung 

- die Verleihung des Sofja Kovalevskaja-Preises der Alexander von Hum-

boldt-Stiftung. 

Die nachträgliche Aufnahme in das Tenure Track-Verfahren kann in begründe-

ten Ausnahmefällen auch zur Rufabwehr erfolgen. Bei bereits entsprechend 

qualifiziertem wissenschaftlichem Nachwuchs nutzt die UzK zudem die Mög-

lichkeit, eine von der DFG zeitlich begrenzt geförderte Heisenberg-Professur 

oder eine Lichtenberg-Professur der Volkswagen-Stiftung zu entfristen. 
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Die vorstehende Liste wird vor ihrer abschließenden Überführung in die neue 

Tenure Track-Ordnung und Berufungsordnung mit den Fakultäten abgestimmt 

und gegebenenfalls ergänzt.  

Um die Planungssicherheit für die Beschäftigten zu erhöhen und hoch qualifi-

zierten Nachwuchs für die UzK zu gewinnen, werden Juniorprofessuren an der 

UzK möglichst mit Tenure Track ausgeschrieben. Die Beschäftigung von Juni-

orprofessorInnen ohne Tenure Track ist weiterhin möglich, jedoch zu begrün-

den. Sie kann durch finanzielle Restriktionen oder fakultätsspezifische Beson-

derheiten gerechtfertigt sein. Außerdem muss dieses Beschäftigungsformat 

nachweislich auch im Interesse der akademischen Karriereentwicklung der Be-

schäftigten sein. Für die derzeitigen Beschäftigten auf W1-Professuren ohne 

Tenure Track gelten die Regeln für eine nachträgliche Vergabe von Tenure 

Track an wissenschaftliche MitarbeiterInnen entsprechend. 

Grundvoraussetzung für die Qualifizierung im Rahmen des Tenure Track-

Verfahrens ist die Unabhängigkeit der Kandidatin/des Kandidaten in Forschung 

und Lehre, welche durch die jeweilige Fakultät sichergestellt und bescheinigt 

werden muss. Bei jeder Qualifikationsstelle im Rahmen des Tenure Track-

Verfahrens ist grundsätzlich bereits vor der Ausschreibung eine entsprechende 

Dauerstelle zu benennen (eine verstetigte W2 oder W3-Professur). Eine quali-

tätsgesicherte Pool-Lösung kann mit dem Rektorat vereinbart werden. Das for-

male Qualifizierungsziel aller Stellenprofile ist die Habilitation bzw. die Vorlage 

habilitationsäquivalenter Leistungen, welche die Berufung auf eine unbefristete 

W2- oder W3-Professur innerhalb (im Tenure Track-Verfahren) bzw. außerhalb 

der UzK ermöglichen. 
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Richtlinie für die Vergabe von Drittmittel- und

Haushaltsmittelstipendien

an der Universität zu Köln

vom 16.10.2017

1.

Allgemeines

(1) Gemäß § 3 Abs. 1 Hochschulgesetz NRW (HG) haben die Hochschulen die Aufgabe, 
den wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern. Die Universität zu Köln vergibt daher nach 
Maßgabe dieser Richtlinie Stipendien zum ausschließlichen Zweck der Förderung der 
wissenschaftlichen Aus- oder Fortbildung von Nachwuchswissenschaftlerinnen und –
wissenschaftlern, auch im Rahmen von Forschungsvorhaben; es können auch Studierende 
eines grundständigen Studiengangs ein Stipendium erhalten.

(2) Diese Stipendienrichtlinie ist Grundlage für die Vergabe von Stipendien an der 
Universität zu Köln, die aus Haushaltsmitteln, Spenden oder sonstigen Drittmitteln finanziert 
und in der Regel über den Haushalt der Universität bzw. des Klinikums der Universität 
abgewickelt werden.

(3) Stipendien, deren Vergabe besonderen Stipendienrichtlinien oder allgemeinen 
Vorgaben des Mittelgebenden folgen (z.B. Stipendien des DAAD, der DFG oder der 
Begabtenförderwerke) und das Stipendienprogramm der Stiftung Studium und Lehre, bleiben 
von diesen Richtlinien unberührt.

Sofern die Vergabe besonderen Richtlinien unterliegt, sind diese im gemäß Nr. 2 dieser 
Richtlinie zu stellenden Antrag genau zu bezeichnen.

(4) Das Stipendium darf nicht im Zusammenhang mit einer bestimmten Gegenleistung 
oder einer ArbeitnehmerInnentätigkeit stehen.

Es begründet kein Arbeits- bzw. Dienstverhältnis. Die Zahlungen sind kein Arbeitsentgelt 
im Sinne von § 14 Sozialgesetzbuch IV (SGB IV). Stipendien unterliegen daher nicht der 
Sozialversicherungspflicht.

Mit der Vergabe eines Stipendiums ist infolgedessen auch nicht die Übernahme von 
Beiträgen für eine Kranken- und Unfallversicherung verbunden. Gleiches gilt für eine private 
Haftpflichtversicherung. Entsprechende Versicherungen sind von der Stipendiatin/dem 
Stipendiaten auf eigene Kosten abzuschließen.

(5) Das Stipendium ist unter den Voraussetzungen des § 3 Nr. 44 
Einkommensteuergesetz (EStG) steuerfrei. Es ist ausschließlich für das Bestreiten des 
Lebensunterhaltes und der Deckung des Ausbildungsbedarfes bestimmt und wird unmittelbar 
aus öffentlichen Mitteln gewährt. Die Zahlung erfolgt als Zuschuss und kann nur unter den 
Voraussetzungen der Nr. 9 dieser Richtlinien widerrufen und zurückgefordert werden.
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2.

Fördervoraussetzungen/Antragstellung

(1) Stipendien werden nur auf Antrag vergeben. Grundsätzlich können Stipendien nur für 
die Zukunft beantragt werden. In Ausnahmefällen ist eine Antragstellung rückwirkend für 
maximal vier Monate möglich. Ein Rechtsanspruch auf die Vergabe besteht nicht.

Der an Fristen nicht gebundene Antrag ist durch die/den Betreuer/in schriftlich bei der 
Universität zu Köln, Abteilung 23, einzureichen. Die Universitätsverwaltung gibt ein 
Antragsformblatt vor. 

(2) Der Antrag muss folgende Angaben enthalten:

• die Grunddaten der Stipendiatin/des Stipendiaten wie Name, Vorname, Adresse, 
Geburtsdatum, Familienstand, Anzahl der Kinder und Staatsangehörigkeit,

• die Steueridentifikationsnummer (Ausnahme: Ausländische Staatsangehörige, die
keine Steueridentifikationsnummer besitzen),

• die Bankverbindung,

• die Art des Stipendiums (z.B. DoktorandInnen- oder Postdoc-Stipendium),

• den Inhalt und das Ziel der wissenschaftlichen Aus- oder Fortbildung bzw. Thema 
des Forschungsvorhabens,

• der Name der betreuenden Person,

• den Zeitraum, für den das Stipendium beantragt wird,

• die Höhe des Stipendiums,

• die Einkünfte aus Erwerbstätigkeit, die während der Laufzeit des Stipendiums
parallel erzielt werden, 

• die Verbuchungsstelle, aus der die Finanzierung des beantragten Stipendiums aus
freien Dritt- oder Haushaltsmitteln gewährleistet werden kann,

• die mit der Bewilligung des Stipendiums verbundenen Verpflichtungen der
Stipendiatin/des Stipendiaten,

• ob zeitgleich in dem beantragten Zeitraum weitere finanzielle Unterstützungen
gewährt werden,

• ob zu einem früheren Zeitraum für denselben Zweck gefördert wurde,

• nach welchen Richtlinien die Förderung erfolgt. Auf Aufforderung der bewilligenden
Stelle (Nr. 3 dieser Richtlinie) ist außerdem eine Kopie der Richtlinien vorzulegen.

3.

Bewilligungsstelle

Die Bewilligung der Stipendien erfolgt durch die Abteilung 23, die die Anträge prüft sowie 
die Bescheide erstellt und versendet. Für den Widerruf gemäß Nr. 9 gilt Satz 1 sinngemäß.
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4.

Förderdauer

Die Laufzeit des Stipendiums ergibt sich aus Inhalt und Ziel der Aus- oder Fortbildung 
bzw. des Forschungsvorhabens, sie sollte in der Regel mindestens drei Monate betragen. 
Verlängerungen sind möglich, wobei eine Gesamtdauer von drei Jahren nicht überschritten 
werden soll. Mit besonderer Begründung kann das Stipendium auf bis zu vier Jahre verlängert 
werden. Frühere Stipendien, die mit einer anderen Zweckbestimmung vergeben wurden, 
werden auf die Laufzeit des Stipendiums nicht angerechnet.

Die Nr. 7 dieser Richtlinie bleibt unberührt.

5.

Förderhöhe/Anrechnung

(1) Der monatliche Grundbetrag des Stipendiums beträgt

• Bei DoktorandInnenstipendien zwischen 1.080,- EUR und 1.475,- EUR.

• Bei PostdoktorandInnenstipendien 1.475,- EUR bis 2.695,- EUR.

• Studierende können mit einem Grundbetrag von bis zu 700 € monatlich gefördert
werden. 

Nach Maßgabe des Mittelgebenden kann von den vorstehend genannten Beträgen im 
Ausnahmefall abgewichen werden. Bei der Festlegung des Grundbetrages sind die 
Besonderheiten des Einzelfalles (z.B. Forschungsaufenthalt im Ausland oder Notwendigkeit 
der Anschaffung besonderer Ausstattung) zu berücksichtigen.

Die monatliche Kinderzulage beträgt für das erste Kind monatlich pauschal 400,- EUR.

Für jedes weitere Kind erhöht sich die Kinderzulage um jeweils monatlich 100,- EUR.

Die Kinderzulage wird für Kinder, für die die Stipendiatin/der Stipendiat unterhaltspflichtig 
ist, bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres gezahlt. 

Entsteht der Anspruch während der Laufzeit eines Stipendiums, so wird er ab dem Monat 
der Geburt des Kindes gewährt. 

Sind beide Eltern StipendiatInnen der Universität zu Köln, so wird die Kinderzulage nur 
einmal gewährt. Jeder Elternteil erhält dann 50 % der Kinderzulage ausgezahlt.

Bei Inanspruchnahme des Teilzeitstipendiums nach Nr. 7 Abs. 3 dieser Richtlinie wird 
die Kinderzulage für die beantragte Dauer hälftig ausgezahlt.

(2) DoktorandInnenstipendien können von dritter Seite aufgestockt werden, wobei die 
Summe aus Stipendium und Aufstockung die maximale Höhe des Grundbetrags für 
DoktorandInnenstipendien nicht überschreiten darf. Mit der Aufstockung dürfen keine 
Verpflichtungen, Auflagen oder Einschränkungen verbunden sein.

(3) Einnahmen der Stipendiatin/des Stipendiaten aus Erwerbstätigkeit (darunter fallen 
alle Einkünfte im Sinne der §§ 13, 15, 18 und 19 EStG) müssen auf die Stipendien angerechnet 
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werden (Brutto-Einnahmen). Die Universität zu Köln kann zur Überprüfung der Einkünfte die 
Vorlage entsprechender Unterlagen verlangen.

Unberücksichtigt bleiben Einnahmen: 

aus wissenschaftlicher Nebentätigkeit, soweit sie während der Laufzeit eines
Stipendiums 6.000,- EUR im Jahr nicht übersteigen (Brutto-Einnahmen aus der
Nebentätigkeit),

aus Vermögen.

6. 

Reisen

Reisekosten können erstattet werden, soweit dafür ausdrücklich Mittel zur Verfügung 
stehen und die Reise für die Aus- und Fortbildung bzw. das Forschungsvorhaben nach 
Bestätigung durch die betreuende Person notwendig war.

Das Landesreisekostengesetz findet entsprechend Anwendung. Soweit der 
Mittelgebende niedrigere Sätze festgelegt hat, können nur diese berücksichtigt werden.

7. 

Familienförderung und Krankheit

(1) Während der vom Mutterschutzgesetz vorgegebenen Schutzfristen wird das 
Stipendium in unveränderter Höhe fortgezahlt. Die Förderungsdauer verlängert sich um die 
Zeit der Schutzfristen.

(2) Auf Antrag kann das Stipendium ohne Fortzahlung zwei Mal für insgesamt maximal 
6 Monate aus folgenden Gründen unterbrochen werden:

für die Pflege von pflegebedürftigen Verwandten in gerader Linie und
EhegattInnen und eingetragene LebenspartnerInnen,

für die Dauer einer Beurlaubung aus gesundheitlichen Gründen und

nach der Geburt von Kindern während der Stipendienlaufzeit.

(3) Auf Antrag kann ein Teilzeitstipendium (50%) für einen Zeitraum bis zu 6 Monaten 
mit anschließender entsprechender Laufzeitverlängerung des Stipendiums aus folgenden 
Gründen gewährt werden:

für die Pflege von pflegebedürftigen Verwandten in gerader Linie und
EhegattInnen und eingetragenen LebenspartnerInnen und

für die Erziehung und Betreuung von Kindern (bis zum 18. Lebensjahr).

In dieser Zeit wird das Stipendium als Teilzeitstipendium hälftig ausgezahlt.
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(4) Die Förderungshöchstdauer nach Nr. 4 verlängert sich jeweils um die Fristen bzw. 
Laufzeitverlängerung nach den Absätzen 1 bis 3.

(5) Unterbrechung und Teilzeit des Stipendiums sind schriftlich bei der Stelle, der die 
Stipendiatin bzw. der Stipendiat zugeordnet ist, zu beantragen. Der Antrag ist unter Beifügung 
der notwendigen Nachweise in der Regel spätestens sechs Wochen vor Beginn der 
gewünschten Unterbrechung oder Teilzeit einzureichen und von der vorbenannten Stelle zu 
bewilligen.

8. 

Rechte und Pflichten der Stipendiatin/des Stipendiaten

(1) Die Stipendiatin/der Stipendiat ist verpflichtet, 

a) der betreuenden Person nach Absprache regelmäßig bzw. auf Anforderung
über den Stand der Aus- oder Fortbildung bzw. des Forschungsvorhabens
schriftlich zu berichten,

b) ihre/seine Arbeitskraft voll für die geplanten Untersuchungen einzusetzen,

c) der betreuenden Person bei Änderungen bzw. Abbruch der
Untersuchungen unverzüglich zu unterrichten,

d) sämtliche Auflagen der Universität zu Köln als auch des Mittelgebenden zu
erfüllen.

(2) Die Stipendiatin/der Stipendiat ist ebenfalls verpflichtet, der betreuenden Person und 
der Abteilung 23 der Universitätsverwaltung Änderungen gegenüber den im Antrag gemäß Nr.
2 dieser Richtlinien gemachten Angaben sowie eine Änderung bzw. einen Abbruch der Aus- 
oder Fortbildung bzw. des Forschungsvorhabens unverzüglich mitzuteilen.

(3) Schließlich ist die Stipendiatin/der Stipendiat verpflichtet, die an der Universität zu 
Köln bestehenden Haus- und Dienstordnungen, die geltenden sicherheitsrechtlichen 
Bestimmungen sowie die Grundsätze zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis 
einzuhalten. Die Stipendiatin/der Stipendiat ist berechtigt, die Einrichtungen der Universität zu 
Köln nach Maßgabe der jeweils gültigen Verwaltungs- und Benutzungsordnung in Anspruch 
zu nehmen.

9. 

Widerruf

Die Universität zu Köln kann den Bewilligungsbescheid ganz oder teilweise aus 
wichtigem Grund widerrufen und gegebenenfalls einen Rückforderungsanspruch geltend 
machen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn

• das Stipendium durch unrichtige und/oder unvollständige Angaben erwirkt worden
ist,

• die Stipendiatin/der Stipendiat gegen die ihr/ihm nach Nr. 8 dieser Richtlinien
obliegenden Berichts- und Mitteilungspflichten verstößt,
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• Verpflichtungen und/oder Auflagen nicht erfüllt worden sind,

• die Mittel nicht zweckentsprechend verwendet worden sind,

• die Voraussetzungen der Förderung weggefallen sind,

• der Hochschule die zur Förderung notwendigen Mittel nicht zur Verfügung stehen.

Der Rückzahlungsanspruch besteht unabhängig davon, ob der Förderungsbetrag bereits 
ganz oder teilweise verwendet oder verbraucht worden ist.

10. 

Schlussbestimmungen

Diese Richtlinie ersetzt mit dem Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung die Richtlinie für die 
Vergabe von Drittmittel- und Haushaltsmittelstipendien an der Universität zu Köln vom 04. 
November 2014 (Amtliche Mitteilungen 55/2014). Sie findet Anwendung auf alle 
Neubewilligungen von Stipendien sowie Verlängerungsbewilligungen, die ab dem Zeitpunkt 
nach Satz 1 erlassen werden. Vor diesem Zeitpunkt erlassene Bewilligungsbescheide 
behalten ihre Gültigkeit.

Ausgefertigt aufgrund Beschluss des Rektorats vom 10.10.2017. 

Köln, den 16.10.2017

Der Rektor
der Universität zu Köln

Univ.-Prof. Dr. Axel Freimuth
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